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1 Lage und Abgrenzung des Gebietes 
Das Gebiet des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 35 „Bramweg“ der Ge-
meinde Bawinkel liegt am südwestlichen Rand der Ortslage, direkt angrenzend 
zur östlich gelegenen Wohnsiedlung. Es liegt zwischen der Gemeindestraße 
„Bramweg“ im Osten und dem Gelshofgraben im Westen. Das Plangebiet hat 
eine Größe von ca. 3,1 ha. 

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Plan-
zeichnung. 

 

2 Planungsziele und Vorgaben 
2.1 Planungsanlass und Erfordernis  

In der Gemeinde Bawinkel besteht eine rege Nachfrage nach Wohnbaugrund-
stücken. Der Gemeinde stehen jedoch kaum noch Grundstücke zur Verfü-
gung, die sie Bauwilligen für eine Einfamilienhausbebauung anbieten könnte. 
Konkret liegen der Gemeindeverwaltung über 40 Nachfragen bezüglich der 
Entwicklung von Einfamilienhäusern vor. 
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Die mit den jüngsten Bebauungsplänen entwickelten Wohngebiete sind bereits 
vollständig vergeben und größtenteils bebaut. Die Gemeinde beabsichtigt da-
her, vor dem Hintergrund der anhaltenden Nachfrage, das vorhandene Wohn-
gebiet am südwestlichen Rand der bebauten Ortslage von Bawinkel zu erwei-
tern und damit die geordnete Wohnbauentwicklung in der Gemeinde sicherzu-
stellen. 

Der Bereich des Plangebietes stellt eine städtebaulich sinnvolle Erweiterung 
der angrenzend bestehenden Wohngebiete dar. Gleichzeitig steht die Fläche 
der Gemeinde für eine Bebauung zur Verfügung. Es soll daher ein entspre-
chendes Baugebiet ausgewiesen werden. Die Fläche liegt jedoch gemäß 
§ 35 BauGB im Außenbereich. Für die geplante wohnbauliche Nutzung ist da-
her die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 

 

2.2 Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren 

Mit der Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) 2017 wurde der § 13 b einge-
führt. Danach kann bei Bebauungsplänen, die bis zum 31. Dezember 2019 
förmlich eingeleitet werden, auch für Flächen im bisherigen Außenbereich der 
§ 13 a BauGB angewendet werden, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind; 

 Mit dem Bebauungsplan wird eine Grundfläche (im Sinne des § 13 a Ab-
satz 1 Satz 2) von weniger als 10.000 m² festgesetzt und 

 es wird die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet, die 
sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 

Gemäß § 13 a BauGB dürfen zudem keine Anhaltspunkte für eine Beeinträch-
tigung der in § 1 Absatz 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 

Mit der vorliegenden Planung soll im bisherigen Außenbereich auf einer 
ca. 3,1 ha großen Fläche eine ergänzende Wohnnutzung ermöglicht werden. 
Das Gebiet schließt an die im Zusammenhang bebaute Ortslage von Bawinkel 
an. Mit einer festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 für das geplante allge-
meine Wohngebiet und damit einer zulässigen Grundfläche von ca. 9.500 m² 
wird der Schwellenwert von 10.000 m² gemäß § 13b BauGB unterschritten. 
Die Voraussetzungen des § 13 b BauGB sind somit bei der vorliegenden Pla-
nung gegeben. 

Das Plangebiet ist auch nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftli-
cher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der 
Schutzzwecke dieser in § 1 Absatz 6 Nr. 7 b BauGB genannten Gebiete erge-
ben sich nicht.  

Für die vorliegende Planung sind damit die Voraussetzungen für ein beschleu-
nigtes Verfahren gemäß § 13 a Absatz 1. Nr. 1 BauGB gegeben. Somit wird 
von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht und von der Angabe, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. Im be-



Gemeinde Bawinkel 

Begründung zum Bebauungsplan Nr. 35 „Bramweg“   4 

   
Büro für Stadtplanung (BP35_Begr.doc)  17.02.2020 

schleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Absatz 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 

 

2.3 Vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan  

   (Anlage 1) 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Absatz 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan (FNP) zu entwickeln. Im gültigen Flächennutzungsplan der Samtgemein-
de Lengerich ist der östliche Teil des Plangebietes, wie auch die nordwestlich 
angrenzenden Flächen als Fläche für Wald dargestellt. 

Der westliche Bereich des Plangebietes ist, wie die südlich und westlich an-
grenzenden Flächen, als Fläche für die Landwirtschaft und als Sondergebiet 
zur Steuerung von Tierhaltungsanlagen dargestellt. 

Der Bereich nordöstlich des Plangebietes stellt sich als Grünfläche mit den 
Zweckbestimmungen Sportplatz und Spielplatz dar. Die südöstlich des Plan-
gebietes gelegenen Flächen sind als Wohnbauflächen dargestellt.  

Mit der vorliegenden Planung soll das Plangebiet insgesamt als allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt werden.  

Soweit der Bebauungsplan vom Flächennutzungsplan abweicht, kann er im 
Verfahren nach § 13 a Absatz 2 Nr. 2 BauGB auch ohne Änderung des Flä-
chennutzungsplanes aufgestellt werden. Im vorliegenden Fall wird der Flä-
chennutzungsplan daher entsprechend der geplanten Festsetzung durch die 
Darstellung einer Wohnbaufläche berichtigt (s. Anlage 1). 

 

2.4 Örtliche Gegebenheiten und bestehende Festsetzungen 

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Rand der bebauten Ortslage von Ba-
winkel und ist unbebaut. Der östliche Bereich des Plangebietes stellt sich, wie 
auch die nordwestlich an das Plangebiet angrenzende Fläche, als Waldfläche 
dar. Der westliche Bereich ist, wie die südlich und westlich angrenzenden Flä-
chen, landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche. Nordöstlich grenzen die Flächen 
eines Sportplatzes sowie eines Spielplatzes an das Plangebiet. Unmittelbar 
südöstlich des Plangebietes verläuft der Bramweg von Südwesten nach Nord-
osten. Dahinter befindet sich ein vollständig bebautes Wohngebiet. Westlich 
des Plangebietes verläuft ein Graben (Gelshofgraben) von Süden nach Nor-
den entlang der Plangebietsgrenze.  

 

2.5 Immissionssituation  

Geruchsimmissionen (Anlage 2) 

Südwestlich des Plangebietes befindet sich in einer Entfernung von ca. 600 m 
der nächstgelegene landwirtschaftlicher Betrieb mit Tierhaltung. Östlich und 
südöstlich des Plangebietes befinden sich im Abstand von ca. 800 m zwei wei-
tere landwirtschaftliche Betriebe bzw. Tierhaltungsanlagen. 
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Von der Firma Uppenkamp & Partner wurde im Rahmen der Planung ein Im-
missionsschutz-Gutachten erarbeitet, um die Geruchssituation im Plangebiet 
nach der aktuellen Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL 2008) zu ermitteln.Mit 
Hilfe dieses Geruchsgutachtens soll festgestellt werden, ob die geplanten Nut-
zungen im Plangebiet unzumutbaren Geruchsbelastungen ausgesetzt sind. 

Der maßgebliche Immissionswert (IW) der GIRL beträgt für allgemeine Wohn-
gebiete eine Geruchseinheit (GE) pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 
10 % der Jahresstunden (Immissionswert IW = 0,10).  

Nach den Ermittlungen der Firma Uppenkamp und Partner liegen unter Be-
rücksichtigung der tierartspezifischen Gewichtungsfaktoren im Plangebiet Be-
lastungen von einer Geruchseinheit an bis zu maximal 7 % der Jahresstunden 
(Immissionswerte IW = 0,07) und damit für ein allgemeines Wohngebiet un-
problematische Werte vor.  

Die zeitweise auftretenden Geruchsbelästigungen, die durch das Ausbringen 
von Gülle auf die angrenzend gelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen 
möglich sind, sind im Rahmen der ordnungsgemäßen Landbewirtschaftung 
nicht zu vermeiden und daher im Rahmen der gegenseitigen Rücksichtnahme 
hinzunehmen. 

Verkehrslärm 

Die Lingener Straße (Bundesstraße 213) ist die nächstgelegene Hauptver-
kehrsstraße. Sie verläuft in einer Entfernung von ca. 380 m südöstlich des 
Plangebietes. Aufgrund dieser Entfernung und des zwischenliegenden voll-
ständig bebauten Wohngebietes sind unzumutbare Beeinträchtigungen der 
geplanten Wohnnutzung durch Verkehrslärm nicht zu erwarten.  

Sport- und Gewerbelärmimmissionen (Anlage 3) 

Unmittelbar nordöstlich des Plangebietes, sowie in einer Entfernung von ca. 
300 nördlich befinden sich Sportflächen der Gemeinde. Innerhalb der bebau-
ten Ortslage von Bawinkel befinden sich außerdem mehrere Gewerbebetriebe. 
Von diesen Sportanlagen und Gewerbebetrieben gehen Lärmimmissionen 
aus, die zu Beeinträchtigungen der geplanten wohnbaulichen Nutzung führen 
könnten. 

Die Zech Ingenieurgesellschaft mbH wurde daher beauftragt, die Lärmbelas-
tung im Plangebiet nach der TA-Lärm und der 18. Bundesimmissionsschutz-
verordnung (18. BImSchV) zu ermitteln, um festzustellen, ob die geplanten 
Nutzungen im Plangebiet unzumutbaren Geräuschbelastungen ausgesetzt 
sind. 

Der von der Zech Ingenieurgesellschaft mbH angefertigte Schaltechnische Be-
richt kommt zu dem Ergebnis, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte durch 
Gewerbelärm nach der TA-Lärm für ein allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) 
tags und 40 dB(A) nachts im gesamten Plangebiet unterschritten werden. 

Die zulässigen Immissionsrichtwerte für Sportlärm gemäß der 18. BImSchV 
werden lediglich im nordöstlichen Randbereich des Plangebietes geringfügig 
überschritten. In diesem Bereich ist jedoch die Anlegung eines 2,5 m hohen 
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Lärmschutzwalls mit Anpflanzungen vorgesehen, der zusätzlich zu einer 
Lärmabschirmung beiträgt.  

Innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebietes sind somit insgesamt kei-
ne unzulässigen Immissionen durch Gewerbe- bzw. Sportlärm zu erwarten. 

Sonstige Immissionen 

Sonstige Anlagen, deren Emissionen zu Beeinträchtigungen führen könnten, 
sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.  

Im Plangebiet sind daher insgesamt keine Beeinträchtigungen im Sinne des 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB, die von potenziell störenden Anlagen ausgehen 
könnten, zu erwarten. 

 

3 Festsetzungen des Bebauungsplanes 
3.1 Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet stellt eine Erweiterung des südwestlich angrenzenden Wohn-
gebietes dar. Aus diesem Grund und aufgrund der konkreten Nachfrage nach 
Wohnbauflächen zur Errichtung von Eigenheimen wird das Plangebiet als all-
gemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO 
2017) festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 
Damit ist eine Einfügung des neuen Baugebietes in die durch Wohnnutzung 
geprägte Struktur der Umgebung sichergestellt. 

Neben den Wohnnutzungen sind in einem allgemeinen Wohngebiet auch klei-
ne gebietsbezogene Dienstleistungsbetriebe und nicht störende Handwerksbe-
triebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche oder 
sportliche Zwecke allgemein zulässig.  

Weitere gewerbliche Nutzungen, wie z.B. nicht störende Gewerbebetriebe, 
sind nur ausnahmsweise und daher in der Regel nicht zulässig.  

Im vorliegenden Plangebiet werden diese gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen aufgrund ihres möglichen Beeinträchti-
gungspotenzials ausgeschlossen.  

Damit entspricht die Gemeinde auch einer aktuellen Entscheidung des VGH 
München zum § 13 b BauGB, wonach grundsätzlich auch andere als reine 
Wohnnutzungen oder wohnähnliche Nutzungen in einem nach § 13 b BauGB 
entwickelten Baugebiet möglich sind, sofern sie sich mit dem Ausnahmecha-
rakter des Art. 3 Abs. 3 Plan-UP-RL vereinbaren lassen und ein Beeinträchti-
gungspotenzial hinsichtlich der Umweltbelange möglichst gering bleibt: 

"Weder Gesetzeswortlaut des § 13 b S. 1 BauGB noch die Gesetzesbegrün-
dung legen sich hinsichtlich des Begriffs der Wohnnutzung auf einen bestimm-
ten Baugebietstyp nach der Baunutzungsverordnung fest, sodass beide Ge-
bietstypen grundsätzlich möglich sind. Im Hinblick auf die Art. 3 Abs. 3 Plan-
UP-RL sind jedoch die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 
Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials 
auszuschließen. 
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Grundsätzlich zulässig können allerdings Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 
3 BauNVO sein."  
(VGH München, Beschluss vom 09.05.2018- 2 NE 17.2528) 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Die geplante Bebauung im Plangebiet soll sich an die angrenzend vorhandene 
Gebäudestruktur anpassen. Die getroffenen Festsetzungen zum Maß der bau-
lichen Nutzung lehnen sich daher an die in den angrenzenden Wohngebieten 
realisierte Bebauung bzw. an den dort getroffenen Festsetzungen an. 

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird auf den Wert von 0,4 festgesetzt 
und damit der im § 17 (1) BauNVO genannte Maximalwert für allgemeine 
Wohngebiete gewählt. Damit soll eine optimale Ausnutzung des Baulandes 
ermöglicht und dem zusätzlichen Verbrauch freier Landschaft entgegengewirkt 
werden.  

Gleichzeitig wird durch textliche Festsetzung eine Überschreitung der GRZ im 
Sinne von § 19 (4) BauNVO ausgeschlossen. Diese Festsetzung dient dazu, 
insbesondere das Maß der Bodenversiegelung zu begrenzen. Der Ausschluss 
des § 19 (4) BauNVO begründet andererseits den Höchstwert von 0,4 bei der 
Festsetzung der GRZ, um trotzdem optimale Bebauungsmöglichkeiten bei 
gleichzeitiger Anpassung der Bebauung an die vorhandene Einfamilienhaus-
struktur in Bawinkel zu gewährleisten. 

Die angrenzende Wohnbebauung stellt sich überwiegend als zweigeschossige 
Einfamilienhausbebauung dar. In Anpassung an die umliegend vorhandene 
Bebauung wird die Geschosszahl im Plangebiet daher ebenfalls auf zwei Voll-
geschosse festgesetzt.  

Durch die Festsetzung der GRZ und der Zahl der Vollgeschosse ist das Maß 
der baulichen Nutzung gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO dreidimensional und damit 
hinreichend konkret bestimmt. Zusammen mit den örtlichen Bauvorschriften 
zur Höhenentwicklung der baulichen Anlagen kann eine Anpassung der ge-
planten Gebäude an die umliegend vorhandene Bebauungsstruktur sicherge-
stellt werden.  

 

3.3 Bauweise / Zahl der Wohnungen  

Die Gebäudestruktur in den angrenzend vorhandenen Wohngebieten ist durch 
freistehende Einzel- und Doppelhäuser geprägt. Um eine Anpassung an die 
vorhandene Gebäudestruktur sicherzustellen und gleichzeitig dem Bedarf bzw. 
der bestehenden Nachfrage gerecht zu werden, wird für das vorliegende Plan-
gebiet die offene Bauweise festgesetzt und auf Einzel- und Doppelhäuser be-
schränkt. 

Aus dem gleichen Grund und damit die gewünschte Einfamilienhausbebauung 
entsteht ist es nach Auffassung der Gemeinde erforderlich, die Zahl der 
Wohneinheiten im Plangebiet zu beschränken. Gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB 
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wird deshalb festgesetzt, dass im Plangebiet je Einzelhaus und je Doppel-
haushälfte maximal zwei Wohneinheiten zulässig sind.  

 

3.4 Baugrenzen 

Durch die Festsetzung der Baugrenzen soll einerseits eine städtebauliche 
Ordnung (u.a. ausreichende Sichtverhältnisse im Bereich der Verkehrsanla-
gen) gewährleistet werden, andererseits soll durch die großzügigen überbau-
baren Bereiche ein größtmögliches Maß an Gestaltungsfreiheit im Hinblick auf 
die Anordnung der Gebäude auf den Grundstücken ermöglicht werden. 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen werden nicht überbaubare Grund-
stücksflächen von jeweils 3 m Breite festgesetzt, um gute Sichtverhältnisse für 
die Grundstückszufahrten zu gewährleisten. Diese Festsetzung dient auch der 
Förderung von Vorgartenbereichen für eine Eingrünung der geplanten Bebau-
ung und einer aufgelockerten Bebauungsstruktur. Um diese Zweckbestim-
mungen zu sichern, werden auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen alle Gebäude, d.h. auch Ga-
ragen und Nebenanlagen, ausgeschlossen. 

Zu den geplanten Grünflächen am nordöstlichen und westlichen Rand wird 
zum Schutz der hier zum Teil vorhandenen und geplanten Gehölzstrukturen 
ebenfalls ein nicht überbaubarer Bereich von 3 m festgesetzt.  

 

3.5 Grünordnerische Festsetzungen 

Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans haben die Grund-
funktion, die landschaftliche Einbindung des Plangebietes in das Orts- und 
Landschaftsbild sicherzustellen, Beeinträchtigungen von Arten und Lebens-
gemeinschaften sowie des Bodens zu minimieren und gleichzeitig die Eingriffe 
in den Naturhaushalt, soweit möglich und sinnvoll, innerhalb des Plangebietes 
zu kompensieren bzw. auszugleichen.  

Am westlichen Rand des Plangebietes verläuft der Gelshofgraben von Norden 
nach Süden. Entlang dieses Grabens wird ein 4 m breiter Räumstreifen fest-
gesetzt, der für die Unterhaltungsarbeiten am Gewässer erforderlich ist. Dieser 
Räumstreifen ist extensiv zu bewirtschaften, wobei eine einmal jährliche Mahd 
das Aufwachsen von Gehölzen verhindern soll.  

Am Nordostrand des Plangebietes wird eine öffentliche Grünfläche festgesetzt, 
die der Anlage eines Lärmschutzwalles mit einer Höhe von 2,5 m dienen soll. 
Diese Grünfläche wird gleichzeitig als Fläche zum Anpflanzen und Erhalten 
von Bäumen und Sträuchern festgesetzt und mit standortgerechten, heimi-
schen Laubgehölzen bepflanzt. Damit ist ebenfalls die Einbindung des Plan-
gebietes in die Umgebung in diesem Bereich sichergestellt. 
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3.6 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 (3) NBauO) 

Gebäudehöhen 

Die Höhenentwicklung der möglichen Bebauung wird durch die Festsetzung 
einer maximalen Sockel-, Trauf- und Firsthöhe, bezogen auf die Oberkante der 
Fahrbahn der Erschließungsstraße vor der jeweiligen Gebäudemitte, begrenzt. 
Dadurch sollen einheitliche Bauhöhen im Plangebiet, angepasst an die Be-
bauung im angrenzenden Siedlungsbereich, gewährleistet werden, damit ein 
einheitliches städtebauliches Bild im Bereich der bestehenden und geplanten 
Wohnsiedlung in diesem Ortsteil entsteht. Die Höhe der geplanten Straßen 
kann bei der Gemeinde erfragt werden. 

Die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des Erdgeschosses (Sockel-
höhe) darf im gesamten allgemeinen Wohngebiet maximal 0,4 m über dem 
Bezugspunkt liegen. Mit Hilfe dieser Festsetzung wird eine der ortstypischen 
Bauweise entsprechende Anpassung der Erdgeschosszonen an die Gelände-
höhen gewährleistet.  

Die zulässige Traufhöhe (TH) im allgemeinen Wohngebiet soll 7,0 m betragen.  

„Unter Traufhöhe ist die Schnittkante zwischen Außenflächen des aufgehen-
den Mauerwerks und der Dachhaut zu verstehen, unabhängig davon, in wel-
cher Höhe sich die eigentliche Traufe und/oder Traufrinne befindet.“ [(OVG 
Münster, U.v. 28.08.75 – XIA 1081/74 -, BRS 29 Nr. 103 usw.) aus Fi-
ckert/Fieseler BauNVO § 16 Rn 31].  

Die höchstzulässige Firsthöhe für symmetrisch geneigte Dächer beträgt 9,5 m.  

Durch die Festsetzung der maximalen Firsthöhe wird die Gebäudehöhe be-
grenzt, um eine Anpassung der neu entstehenden Gebäude an die angren-
zend vorhandene Bebauung zu erreichen.  

In der Gemeinde werden auch neuere Bau- und Dachformen (z.B. Gebäude 
mit Pult- oder Flachdach) nachgefragt. Nach Auffassung der Gemeinde sollen 
solche Gebäude im vorliegenden Plangebiet deshalb ebenfalls zulässig sein. 
Um jedoch eine Anpassung des Plangebietes an die umliegend vorhandene 
Bebauungsstruktur sicherzustellen, wird für Gebäude mit einem Flachdach 
(ohne nennenswerte Dachneigung) oder einem einseitig geneigten Pultdach 
die maximale Gebäudehöhe auf die zulässige Traufhöhe von 7,0 m begrenzt. 

Mit den getroffenen Höhenfestsetzungen wird nach Auffassung der Gemeinde 
eine ausreichende Anpassung von neuen Gebäuden an die vorhandene Be-
bauungsstruktur sichergestellt und gleichzeitig werden auch Baumöglichkeiten 
für Bauformen wie z.B. „Toskanahäuser“ geschaffen. 

Grundstückseinfriedung 

Einfriedungen an öffentlichen Straßen sollen maximal bis zu einer Höhe von 
0,8 m hergestellt werden. Diese Festsetzung wird getroffen, um zu verhindern, 
dass z.B. durch Sichtschutzzäune oder hohe Hecken entlang der Straßen das 
angestrebte städtebauliche Bild einer ländlichen, dorftypischen Bebauung ge-
stört wird. Außerdem werden damit Sichtbehinderungen im Bereich von Ein-
mündungen ausgeschlossen. 
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Gartengestaltung 

Bei der Gartengestaltung werden in der Gemeinde zunehmend sogenannte 
Stein- bzw. Schottergärten angelegt, welche insbesondere bei Verwendung 
von Folien im Untergrund versiegelte Flächen darstellen. Aus Gründen des 
Boden- und Grundwasserschutzes wird daher festgesetzt, dass Stein- bzw. 
Schotterbeete nur zugelassen werden, soweit deren Fläche zusammen mit al-
len baulichen Anlagen die zulässige Grundfläche von 40 % des Baugrund-
stücks (entspricht der GRZ von 0,4) nicht überschreitet und insgesamt maxi-
mal 5 m² groß ist. 

Gemäß § 9 Abs. 2 NBauO müssen die nicht überbauten Flächen der Bau-
grundstücke Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nut-
zung erforderlich sind. Auf den verbleibenden 60 % Grundstücksfläche, welche 
nicht mit Hauptgebäuden oder Nebenanlagen bebaut werden dürfen, sind sol-
che Steingärten somit nicht zulässig. Diese Flächen sind als Grün- und Gar-
tenfläche auszubilden.  

Freileitungen 

Des Weiteren wird festgesetzt, dass Ver- und Entsorgungsleitungen grund-
sätzlich unterirdisch zu verlegen sind. Freileitungen führen in der Regel zu ei-
ner erheblichen Beeinträchtigung des Ortsbildes und sollen daher ausschließ-
lich während der Bauzeit zulässig sein. Die unterirdische Verlegung mit Lei-
tungen zur Stromversorgung, zur Übertragung von Informationen (Kabelfern-
sehen oder Telekommunikation) gehört seit Jahrzehnten zum üblichen techni-
schen Standard und ist damit sowohl technisch als auch wirtschaftlich reali-
sierbar.  

Die Gemeinde befürchtet, dass aufgrund veränderter wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen zukünftig der öffentliche Belang des Orts- und Landschaftsbildes 
gegenüber rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zurückgestellt werden könnte 
und hält daher eine entsprechende Regelung für erforderlich.  

Grundstückszu- / -abfahrt 

Um einer großflächigen Versiegelung der Straßenseitenräume entgegenzuwir-
ken, wird außerdem festgesetzt, dass pro Baugrundstück nur eine Zufahrt mit 
einer maximalen Breite von 8 m zulässig ist. Damit wird eine möglichst groß-
flächige Versickerung von Oberflächenwasser im Straßenseitenraum ermög-
licht und die Ableitung von Regenwasser reduziert.  

Allgemeine Erklärung zu den örtlichen Bauvorschriften 

Sollten sich einzelne oder alle der gemäß § 84 NBauO getroffenen örtlichen 
Bauvorschriften als unwirksam oder nichtig erweisen, hätte die Gemeinde im 
vorliegenden Fall diesen Bebauungsplan auch ohne die örtlichen Bauvorschrif-
ten beschlossen.  
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4 Auswirkungen der Planung 
4.1 Auswirkungen auf bestehende Nutzungen 

Mit der vorliegenden Planung wird die Entwicklung eines Wohngebietes mit 
ca. 31 Baugrundstücken ermöglicht. Die Planung erweitert die südöstlich an-
grenzend bestehende Wohnsiedlung städtebaulich sinnvoll nach Westen.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind an die in den angrenzenden 
Gebieten vorhandene Bebauungsstruktur angepasst. Die vorhandene Bebau-
ung wird damit homogen weiterentwickelt und die nachbarlichen Belange nicht 
unzumutbar beeinträchtigt. Durch die geplante ergänzende Wohnbebauung 
am südwestlichen Siedlungsrand ergeben sich somit keine erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf die Nachbarschaft. 

Durch die Planung am vorliegenden Standort kommt es zum Verlust von un-
bebauter Landschaft. Durch die Neuanlegung von Gehölzstrukturen am Nord-
ostrand sowie aufgrund der nördlich und südlich direkt angrenzenden Gehölz-
bestände ergeben sich insgesamt jedoch keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes. 

 

4.2 Natur und Landschaft 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Das Plangebiet ist planungsrechtlich als Außenbereich anzusehen. Die Fläche 
liegt jedoch direkt angrenzend zur Ortslage bzw. ausgewiesenen Wohngebie-
ten. Mit der vorliegenden Planung soll diese Wohnbebauung städtebaulich 
sinnvoll erweitert werden. Aufgrund der Lage des Plangebietes und der gerin-
gen Größe kann das Baugebiet gemäß § 13 b BauGB (Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) im Verfahren nach § 13 a 
BauGB ausgewiesen werden. 

Nach § 13 a Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 Nr. 4 und Abs.1 Nr. 1 BauGB gelten bei ei-
nem Bebauungsplan der Innenentwicklung Eingriffe, die aufgrund der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 5 
BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, sofern die 
Größe der Grundfläche oder die Fläche, die bei Durchführung des Bebau-
ungsplanes voraussichtlich versiegelt wird, weniger als 20.000 m² beträgt. 

Nach § 13 b BauGB gilt bis zum 31. Dezember 2019 auch für Flächen im Au-
ßenbereich der § 13 a BauGB entsprechend für Bebauungspläne mit einer 
Grundfläche im Sinne des § 13 a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10.000 m², 
durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, 
die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 

Das Plangebiet umfasst einen ca. 3,1 ha großen Bereich und schließt an die 
bebaute Ortslage an. Die zulässige Grundfläche beträgt bei einer festgesetz-
ten GRZ von 0,4 im Plangebiet ca. 9.510 m². Die Voraussetzung des § 13 b 
BauGB ist im vorliegenden Fall somit gegeben. Der Eingriff in Natur und Land-
schaft durch die mit der Planung mögliche zusätzliche Bodenversiegelung 
muss daher nicht ausgeglichen werden.  
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Mit der vorliegenden Planung wird jedoch Wald im Sinne des § 2 Abs. 3 des 
Niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung 
(NWaldLG) in Anspruch genommen. Nach dem NWaldLG ist dieser Wald min-
destens im Verhältnis 1 : 1 zu ersetzen.  

 

Beschreibung der vorhandenen Waldfläche 

Die Waldfläche in einer Größe von ca. 1,56 ha stellt sich als Nadelwaldbe-
stand dar, der sich überwiegend aus Lärche zusammensetzt. In der Strauch-
schicht sind vor allem die Eberesche und die Späte Traubenkirsche vertreten. 
In der Krautschicht dominiert der Adlerfarn. Die Ränder des Bestandes werden 
zum überwiegenden Teil von der Stieleiche gebildet.  

Gemäß Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Emsland als Untere Waldbehörde ist der vorhandene Wald entsprechend sei-
ner Nutz,- Schutz- und Erholungsfunktion im Verhältnis 1 : 1,6 auszugleichen. 
Dabei ist eine Waldersatzaufforstung gemäß dem Landeswaldgesetz im Ver-
hältnis 1 : 1 anzulegen. Der verbleibende Anteil von 0,6 kann gemäß Abstim-
mung durch einen ökologischen Waldumbau ausgeglichen werden.  

Es muss somit ein Waldersatz in der Größe von 15.600 m² und ein ökologi-
scher Waldumbau auf einer Fläche von 9.360 m² erfolgen.  

 

Beschreibung des Waldausgleichs (Anlage 4) 

Als Waldersatzflächen stehen der Gemeinde Bawinkel die folgenden Flurstü-
cke zur Verfügung:  

 Flurstück 17, Flur 55, Gemarkung Lengerich (Seite 1 von 4) 

Dieses Flurstück in einer Gesamtgröße von 31.189 m² befindet sich südlich 
der Ortsmitte von Lengerich, westlich vom Sallerweg und nördlich der Straße 
„Sudderweh“. Der überwiegende Teil dieses Flurstücks stellt sich als Nadelge-
hölzbestand dar. Ein Anteil von 7.375 m² im südlichen Teil des Flurstücks wird 
zurzeit noch ackerbaulich genutzt. Da sich auch die nordwestlich, nördlich und 
östlich angrenzenden Flächen als Waldflächen darstellen, wird mit der vorlie-
genden Aufforstungsfläche eine vorhandene Waldfläche vergrößert.  

 Flurstück 48, Flur 24, Gemarkung Bawinkel (Seite 2 von 4) 

Dieses Flurstück in einer Gesamtgröße von 3.616 m² befindet sich südlich der 
Ortslage von Gross Bawinkel, südlich der Straße „Mäske“ und westlich der 
Teichstraße. Ein Anteil von 1.608 m² stellt sich bereits als Gehölzbestand dar. 
Die im Bereich des Flurstücks noch ackerbaulich genutzte Teilfläche in einer 
Größe von ca. 2.000 m² wird mit standortgerechten Laubgehölzen als Walder-
satzfläche aufgeforstet. Auch hier wird mit der vorliegenden Aufforstungsfläche 
ein vorhandener Gehölzbestand erweitert und vergrößert.  

 Flurstück 36/1, Flur 28, Gemarkung Bawinkel (Seite 3 von 4) 

Dieses Flurstück in einer Größe von 6.291 m² befindet sich südöstlich der 
Ortsmitte von Bawinkel, südwestlich der Bregenbecker Straße und nordöstlich 
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vom Bruchweg. Die unmittelbar östlich angrenzende Fläche und eine Fläche in 
einiger Entfernung westlich, sind bereits als Aufforstungsflächen gestaltet. Das 
Flurstück wird vollständig mit standortgerechten Laubgehölzen bepflanzt und 
somit als Waldersatzfläche aufgeforstet. Mit der Aufforstung dieser 6.291 m² 
großen Fläche werden die bereits vorhandenen Aufforstungsflächen erweitert 
und vergrößert.  

7.375 m² + 2.000 m² + 6.291 m² = 15.666 m² 

Im Bereich dieser drei vorgenannten Flurstücke entsteht somit ein Waldersatz 
in einer Größe von 15.666 m², sodass der im Plangebiet in Anspruch genom-
mene Wald entsprechend dem Landeswaldgesetz im Verhältnis 1 : 1 ersetzt 
ist.  

 

Kompensation durch ökologischen Waldumbau 

Für den ökologischen Waldumbau steht der Gemeinde Bawinkel das folgende 
Flurstück zur Verfügung:  

 

 Flurstück 12, Flur 31, Gemarkung Gersten (Seite 4 von 4) 

Dieses Flurstück in einer Gesamtgröße von 35.442 m² befindet sich nordwest-
lich der Ortslage Gersten, zwischen der Straße „Am Eierberg“ im Osten und 
der Straße „Zum Hohen Feld“ im Westen.  

Dieses Flurstück wurde zu Kompensationszwecken schon mehrfach verwen-
det. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Emsland wurde eine Teilfläche dieses Flurstücks in der Größe von 2,73 ha zu 
Sandmagerrasen, Sandheide bzw. zu einem Birken-Eichenwald mit einer Wer-
tigkeit von 46.900 WE entwickelt. Nach einer nochmaligen Höherbewertung 
von 22.900 WE stand für diese Teilfläche insgesamt eine Kompensation in der 
Höhe von 69.800 WE zur Verfügung. Diese Kompensation wurde bereits für 
die folgenden Planungen der Gemeinde Bawinkel in Anspruch genommen: 

 BBP Nr. 19 „Gewerbegebiet Erweiterung Oorstraße“  46.900 WE 

 BBP Nr. 28 „Erw. Gewerbegebiet Oorstraße“     8.455 WE 

 BBP Nr. 27 „Im Sande“ (Verlegung d. Fläche v. Wettrup)   1.148 WE 

 Planung Betrieb Paul Brinker, Gersten      1.200 WE 

 

Im Bereich der Teilfläche des Flurstücks 12 stehen zurzeit somit noch 12.097 
WE / 12.097 m² für eine Kompensation zur Verfügung. Von diesen zur Verfü-
gung stehenden Werteinheiten bzw. Quadratmetern wird dem vorliegenden 
Bebauungsplan, zur Kompensation des im Rahmen der vorliegenden Planung 
in Anspruch genommenen Waldes, eine Fläche von 9.360 m² zugeordnet.  

Im Bereich der Teilfläche stehen somit für die Kompensation anderweitiger 
Eingriffe noch 2.737 WE / 2.737 m² zur Verfügung.  
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Die Durchführung der externen Kompensationsmaßnahmen erfolgt auf Flä-
chen, die der Gemeinde Bawinkel dauerhaft zur Verfügung stehen. Die Kom-
pensationsflächen sind jeweils durch einen städtebaulichen Vertrag sowie eine 
Grundbucheintragung gesichert oder befinden sich im Eigentum der Gemeinde 
Bawinkel. Die Gemeinde Bawinkel wird die Durchführung der Maßnahmen si-
cherstellen und regelmäßig, d.h. alle 5 Jahre, eine Überprüfung der Maßnah-
me vornehmen.  

 

Artenschutz (Anlage 5) 

Zur aktuellen Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes für die Fauna wur-
den durch den Diplom-Biologen Christian Wecke im Frühjahr bis Herbst 2019 
die Artengruppen Brutvögel, Fledermäuse und Amphibien untersucht.  

Die Brutvögel wurden nach Absprache mit der zuständigen Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises Emsland in 6 Begehungen während des Früh-
jahrs und Sommers 2019 nach den Vorgaben von Südbeck et al. (2005): „Me-
thodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ erfasst.  

Die Fledermäuse wurden in 5 Begehungen von Mai bis September 2019 und 
die Amphibien wurden parallel zu den Brutvogel- und Fledermauserfassungen 
untersucht.  

Brutvögel 

Bei der Brutvogelkartierung wurden 29 Vogelarten als Brut- oder Gastvögel im 
Untersuchungsgebiet festgestellt. 5 Arten, die als Brutvogel (mindestens „Brut-
verdacht“) bestätigt wurden, stehen mindestens als Art der Vorwarnliste (Kate-
gorie V) auf der Roten Liste Niedersachsens/Tiefland West bzw. Deutschlands 
oder sind nach Bundesartenschutzverordnung in der Kategorie "streng ge-
schützt".  

Die vorliegende Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass es sich beim Un-
tersuchungsgebiet um eine Fläche mit geringem Wert für seltene Vogelarten 
handelt.  

Unter Berücksichtigung, dass Baumfällarbeiten außerhalb der Hauptbrutzeit 
von baumbrütenden Vogelarten, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. Sep-
tember ausgeführt werden dürfen und dass als kurzfristiger Ausgleich für den 
Verlust potentieller Brutplätze von Höhlenbrütern für die zu fällenden Bäume 
insgesamt 10 Höhlenbrüternistkästen in etwa 50 – 100 m Abstand zum Bau-
feld angebracht werden, werden die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt.  

 

Fledermäuse 

Im Erfassungszeitraum in 2019 konnten 5 Fledermausarten jagend im Unter-
suchungsgebiet nachgewiesen werden. Dabei konzentrierten sich die Kontakte 
entlang des Waldrands, der Schneisen und entlang der Grundstücksränder im 
Siedlungsbereich. Die erfassten Arten sind im ländlichen Kulturraum weit ver-
breitet und zum überwiegenden Teil flächendeckend anzutreffen. Während der 
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Ausflugkontrollen wurden keine Hinweise auf Quartierstandorte baum- oder 
gebäudebewohnender Fledermäuse innerhalb des Untersuchungsgebietes 
(UG) festgestellt. Der Baumbestand des UG ist mit Ausnahmen am Waldrand 
überwiegend jung und vital, das heißt ohne Ausfaulungen und Rindenspalten, 
die geeignete Fledermausquartiere darstellen. Es gibt aber Spechte und 
Spechthöhlen im UG. 

Durch das Vorhaben werden anteilig Jagdhabitate über Flächen und Leitlinien 
in Form von Strauch-Baumhecken verschwinden. Die vorgefundenen Arten 
sind jedoch in einem ländlichen Siedlungsraum wie diesem häufig anzutreffen. 
Die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Nahrungsstätten bleibt 
im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  

Unter Berücksichtigung, dass Baumfällarbeiten außerhalb der Wochenstuben-
zeit, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September ausgeführt werden 
dürfen und dass vor Beginn von Fällarbeiten und vor Beginn der Überwinte-
rungszeit Höhlen oder Stammöffnungen durch sachverständige Betrachtung 
auf Quartiere untersucht und gegebenenfalls verschlossen werden sowie unter 
Berücksichtigung von 5 Fledermauskästen, die in etwa 50 – 100 m Abstand 
zum Baufeld angebracht werden, werden die Verbotstatbestände gemäß § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt.  

 

Amphibien 

Die durchgeführten Kescherzüge erbrachten den Nachweis von adulten 
Teichmolchen und Teichfröschen sowohl im Bereich des Angelteichs als auch 
im Bereich des Gelshofgrabens. Es ließen sich Laichballen des Grasfrosches 
und Laichschnüre der Erdkröte im Frühjahr nachweisen. 

Die Verwendung einer Flaschenreuse erbrachte den Nachweis von Kaulquap-
pen des Grasfroschs und Jungtieren des Teichfroschs. Insbesondere der stark 
mit Unterwasservegetation bewachsene Graben ist für Amphibien als Fort-
pflanzungsgewässer geeignet.  

Unter Berücksichtigung, dass sich der Gelshofgraben und der vorhandene 
Teich außerhalb des Geltungsbereichs der vorliegenden Planung befinden und 
nicht überplant werden und die Baufeldvorbereitung außerhalb der Laichzeit 
und Jungtierabwanderung aus den Gewässern stattfindet, d.h. nicht in der Zeit 
vom 1. März bis 30. September werden die Verbotstatbestände gemäß § 44 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt.  

 

5 Erschließung / Ver- und Entsorgung 
5.1 Verkehrserschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt von Südosten über den 
Bramweg. Diese Straße hat über weitere Straßenzüge Anschluss an überge-
ordnete Verkehrswege. Von der Straße „Bramweg“ wird eine Ringerschließung 
in das Plangebiet geführt, die die geplanten Grundstücke erschließt. Der An-
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schluss der zukünftigen Baugrundstücke an das örtliche und überörtliche Ver-
kehrsnetz ist somit sichergestellt. 

Am nördlichen Rand des Plangebietes wird zusätzlich ein Fuß- und Radweg 
festgesetzt, um die Durchlässigkeit des Gebietes für nicht motorisierte Ver-
kehrsteilnehmer zu verbessern. 

 

5.2 Ver- und Entsorgung 

a) Wasserversorgung 

Das Plangebiet soll an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden. 
Zuständig für die Wasserversorgung ist der Wasserverband Lingener Land mit 
Sitz in Lingen. 

 

b) Abwasserbeseitigung 

Für das Plangebiet ist die zentrale Abwasserbeseitigung vorgesehen. Eine 
ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung kann durch den Anschluss an 
die Schmutzwasserkanalisation der Samtgemeinde Lengerich gewährleistet 
werden. 

 

c) Oberflächenentwässerung (Anlage 6) 

Bezüglich der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ist vom Büro für Geo-
wissenschaften M & O GbR eine orientierende Baugrunduntersuchung im 
Plangebiet durchgeführt worden. Die Ergebnisse der Bodenbohrungen und der 
durchgeführten Versickerungsversuche zeigen, dass im Plangebiet Böden vor-
liegen, die für eine Versickerung geeignet sind. Da eine ausreichende Rest-
strecke von mindestens 1 m einzuhalten ist, soll im Bereich des Plangebietes 
das anfallende Oberflächenwasser auf den jeweiligen Grundstücken oberflä-
chig versickert werden. Eine Nutzung als Brauchwasser ist zulässig.  

Für geplante wasserwirtschaftliche Maßnahmen sind die erforderlichen Ge-
nehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz in Ver-
bindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der zuständigen Was-
serbehörde zu beantragen. 

Um bei Starkregenereignissen dem Problem der Überflutung der Straßenver-
kehrsflächen entgegenzuwirken, wird zudem festgesetzt, dass durch geeigne-
te Maßnahmen (z.B. Drainrinne) sicherzustellen ist, dass kein Oberflächen-
wasser von Privatflächen oberflächig in den öffentlichen Verkehrsraum abflie-
ßen kann. 

 

d) Brandschutz 

Die erforderliche Löschwasserversorgung ist, soweit nicht bereits vorhanden, 
nach den technischen Regeln Arbeitsblatt W 405 (aufgestellt vom DVGW) in 
Absprache mit der zuständigen Feuerwehr zu erstellen. 
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5.2.1 Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie kann durch die 
Westnetz GmbH erfolgen. 

 

5.2.2 Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung von im Plangebiet anfallenden Abfällen kann entsprechend 
den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur 
Abfallentsorgung des Landkreises Emsland erfolgen. Träger der öffentlichen 
Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. Die Beseitigung der festen Abfall-
stoffe ist damit gewährleistet. 

Eventuell anfallender Sonderabfall ist einer, den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechenden Entsorgung zuzuführen. 

 

5.2.3 Telekommunikation 

Die Versorgung mit Telekommunikationsanlagen kann durch die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH erfolgen. 

 

6 Hinweise 
Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich  
(EEWärmeG) 

Zum 1. Januar 2009 ist das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich (EEWärmeG) in Kraft getreten. Laut Gesetz muss der Wärme-
energiebedarf für neue Gebäude zu mindestens 15 % aus erneuerbaren Ener-
gien gedeckt werden. 

Mit der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014), welche am 1.5.2014 in Kraft 
getreten ist, sind weitere Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer Energien 
vorgenommen worden, um die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregie-
rung und geänderte Baunormen umzusetzen. So müssen u.a. seit dem 
1.1.2016 neu gebaute Wohn- und Nichtwohngebäude höhere energetische 
Anforderungen erfüllen. Die Verordnung ist auch auf Vorhaben, welche die 
Änderung, die Erweiterung oder den Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand 
haben, anzuwenden. 

 

Denkmalschutz 

Der Gemeinde sind im Plangebiet und angrenzend keine Objekte von kultur-
geschichtlicher Bedeutung bekannt. Inwieweit archäologische Bodendenkmale 
im Plangebiet verborgen sein können, kann im Voraus jedoch nicht geklärt 
werden. 

In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen: 
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Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde ge-
macht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Ge-
meinde oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzu-
zeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). 

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

 

7 Verfahren 
Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
gemäß § 13 (2) Nr. 3 in Verbindung mit § 4 (2) BauGB an der Planung betei-
ligt. Diese Beteiligung erfolgte durch Zusendung des Planentwurfs sowie der 
dazugehörigen Begründung. 

 

Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat zusammen mit der dazugehörigen Be-
gründung vom 16.12.2019 bis 21.01.2020 öffentlich im Rathaus der Samtge-
meinde Lengerich und im Gemeindebüro Bawinkel ausgelegen. Ort und Dauer 
der Auslegung wurden eine Woche vorher mit dem Hinweis bekannt gemacht, 
dass Anregungen während dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden kön-
nen. 

 

Satzungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Satzungsbe-
schlusses vom 17.02.2020. 

 

Bawinkel, den  

 

 

Bürgermeister 
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8 Anlagen 
1.1 Bisherige Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

1.2 Geplante Berichtigung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

2 Geruchsimmissionsprognose 

3.1 Schalltechnische Stellungnahme 

3.2 Schalltechnische Einschätzung 

4 Waldersatz 

5 Untersuchung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

6 Orientierende Baugrunduntersuchung 



Anlage: 1.1 

Legende: 

 Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 35 

 

 Wohnbauflächen 

 landwirtschaftliche Flächen 

 Sondergebiet zur Steuerung von Tierhaltung 

 Grünfläche, Zweckbestimmung Sportplatz:  

     Spielplatz:  

 Fläche für Wald 
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Anlage 1.1 
der Begründung zum 

Bebauungsplan Nr. 35 

Bisherige Darstellungen  
des 

Flächennutzungsplanes 
 

- unmaßstäblich - 

 

 
11/2019                Büro für Stadtplanung, Werlte

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung



Anlage: 1.2 

Legende: 

Geltungsbereich der geplanten 10. Berichtigung der 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

 

 Wohnbauflächen 

 landwirtschaftliche Flächen 

 Sondergebiet zur Steuerung von Tierhaltung 

 Grünfläche, Zweckbestimmung Sportplatz:  

    Spielplatz:  

 Fläche für Wald 
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Geplante Berichtigung der 
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des 
Flächennutzungsplanes 

(10. Berichtigung) 

- unmaßstäblich - 

08/2019                Büro für Stadtplanung, Werlte

 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung
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Übersicht / Zuordnung 

   

Büro für Landschaftsplanung, Werlte; 11/2019 
 

Waldersatz 
Flurstück 17, Flur 55, Gemarkung Lengerich 
Gesamtgröße: 31.189 qm  
Größe Waldersatz: 7.375 qm 
 
zugeordnet: 
BBP Nr. 35   7.375 qm Waldersatz 

Quelle: https://www.umwelt.niedersachsen.de 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung
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Waldersatz 

 
Übersicht / Zuordnung 

   

Büro für Landschaftsplanung, Werlte; 11/2019  

Waldersatz 
Flurstück 48, Flur 24, Gemarkung Bawinkel 
Gesamtgröße: 3.615 qm  
Größe Waldersatz: 2.000 qm 
zugeordnet: 
BBP Nr. 35   2.000 qm 

Quelle: https://www.umwelt.niedersachsen.de 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung
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Waldersatz 

 
Übersicht / Zuordnung 

   

Büro für Landschaftsplanung, Werlte; 11/2019  

Waldersatz 
Flurstück 36/1, Flur 28, Gemarkung Bawinkel 
Gesamtgröße: 6.291 qm  
Größe Waldersatz: 6.291 qm 
zugeordnet: 
BBP Nr. 35   6.291 qm 

Quelle: https://www.umwelt.niedersachsen.de 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung
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Ökologischer Waldumbau 

 
Übersicht / Zuordnung 

   

Büro für Landschaftsplanung, Werlte; 11/2019 
 

Ökologischer Waldumbau 
Flurstück 12, Flur 31, Gemarkung Gersten 
Gesamtgröße: 35.442 qm  
als Kompensation hergerichtet: 27.300 qm 
zur Verfügung stehende Werteinheiten 69.800 WE 
zugeordnet:  
BBP Nr. 19     46.900 WE 
BBP Nr. 28       8.455 WE 
BBP Nr. 27       1.148 WE 
Planung Betrieb Paul Brinker     1.200 WE 
BBP Nr. 35       9.360 WE / 9.360 qm 
 
noch zur Verfügung stehen:     2.737 WE / 2.737 qm 

Quelle: https://www.umwelt.niedersachsen.de 

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung
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1 Anlass und Aufgabenstellung 

In der Samtgemeinde Lengerich ist in der Gemarkung Bawinkel nahe des Sportplatzes und 
eines angrenzenden Siedlungsgebiets auf dem Flurstück 190 die Ausweisung eines allge-
meinen Wohngebiets geplant. Da sich durch die Maßnahme die Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen verändert und diese Veränderung die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts erheblich beeinträchtigen kann, besteht nach der zuständigen Naturschutz-
behörde die Notwendigkeit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) entspre-
chend den §§ 44 und 45 BNatSchG, die die Artengruppen Vögel (Brutvögel), Fledermäuse 
und Amphibien umfassen soll. Mit einer artenschutzrechtlichen Prüfung soll festgestellt 
werden, ob Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG vorliegen. 
Die nachfolgende Arbeit stellt die Ergebnisse der 2019 durchgeführten Kartierungen und 
die Untersuchung zur artenschutzrechtlichen Prüfung dar. 
 

2 Lage des Plangebiets und Beschreibung der untersuchten Fläche 

Das Plangebiet liegt westlich der Ortskerns von Bawinkel (s. Abbildung 1). Das Untersu-
chungsgebiet (im Folgenden UG, Abbildung 2) umfasst das Plangebiet und eine Pufferflä-
che von 100 m um die Grenzen des Plangebiets. Insgesamt wurden so etwa 13,5 Hektar in 
die Erfassung einbezogen, um Wechselwirkungen der Planfläche mit diesem Bereich er-
fassen zu können (s. Abbildung 2). 
Das Plangebiet war im Zeitraum der Kartierungen (Frühjahr bis Herbst 2019) zum Teil 
ackerbaulich genutzt (Mahdgrünland) oder von Gehölz bestanden (s. Abbildung 5, Abbil-
dung 6, Abbildung 7). Zu einem kleineren Teil besteht das Untersuchungsgebiet aus Sied-
lung, einem größeren Sportplatz (s. Abbildung 10) und Gewässern in Form, eines Angel-
teichs (s. Abbildung 8) und eines breiten mit Unterwasservegetation bestandenen Grabens 
(Gelshofgraben s. Abbildung 5). Im Geltungsbereich des UG befinden sich keine Schutzge-
biete oder nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope. Auch in der näheren Umgebung < 
3 km finden sich keine bedeutenden Schutzgebiete von denen Wechselwirkungen auf die 
hier betrachteten Tiergruppen ausgehen könnten.  
Naturräumlich liegt es in der „Ems-Hunte-Geest und Dümmer Geestniederung“ und gehört 
nach der Zuordnung der Rote-Liste-Regionen und Zuordnung zu den biogeographischen 
Regionen nach FFH-Richtlinie zum Tiefland West (atlantische biogeographische Region). 
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Abbildung 1: Lage des Plangebiets im landschaftlichen Raum des Emslands.  

 Quelle: verändert nach Open Topomap (www. opentopomap.org, Abruf am 01.11.2019). 
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Abbildung 2: Untersuchungsgebiet für Brutvögel und Fledermäuse im 100 m-Radius um das 

Plangebiet (hellrot im Zentrum). Quelle Satellitenbild: Verändert nach LGLN Geoba-
sisdaten © 2017 

 

3 Methodik 

Die Brutvögel wurden nach Absprache mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde 
des LK Emsland in 6 Begehungen in den frühen Morgenstunden während des Frühjahrs 
und Sommers 2019 nach den Vorgaben von Südbeck et al. (2005): „Methodenstandards 
zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ erfasst. Die Lage der Brutreviere ist als Re-
viermittelpunkt (möglichst zentraler Punkt im ermittelten Revier) auf der Darstellungskarte 
gekennzeichnet (Abbildung 3). Die Einteilung in die Kategorien Brutnachweis und Brutver-
dacht richtet sich nach Südbeck et al. (2005). Nur Nachweise dieser Kategorien werden als 
Brutreviere gewertet. Einmalige Nachweise singender Männchen oder einmalige Sichtun-
gen von heimischen Arten im UG, reichen in der Regel für eine Einordnung als Brutvogel 
bzw. die Eintragung eines Brutreviers nicht aus (Südbeck et al. 2005), sie gelten als nicht 
bewertbare Brutzeitfeststellungen oder je nach Art des bevorzugten Bruthabitats als Nah-
rungsgäste. Alle einheimischen Brutvögel sind artenschutzrechtlich relevant, so dass das 
angetroffene Artenspektrum vollständig erfasst wurde. Dabei wurden die Arten des Anhang 

Geltungsbereich des 
UG BBP 35 „Bramweg“ 
ca 14 Hektar
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I der Vogelschutzrichtlinie (VRL), die gefährdeten Arten der Roten Listen (inkl. Vorwarnliste) 
von Niedersachsen und Bremen sowie der Roten Liste Deutschland und wegen des 
kleinräumigen und artenarmen Gebiets darüber hinaus auch alle weiteren Arten für den 
überplanten Bereich quantitativ dargestellt. Im Pufferbereich von 100 m um die 
Plangebietsgrenze wurden die Arten ohne Schutzstatus qualitativ erfasst, was bedeutet, 
das nur die Anwesenheit und Status relevant sind, aber keine Brutrevier- oder 
Individuenzahlen. Die Vogelarten werden in der Revierkarte nach den ‚Monitoring häufiger 
Brutvögel in Deutschland‘, den ‚MhB-Artkürzeln‘ vom Dachverband Deutscher Avifaunisten 
abgekürzt (siehe Tabelle 2). Der Untersuchungsbereich wurde zudem auch tagsüber auf 
potenzielle Quartierstätten für baumbewohnende Fledermausarten hin abgesucht. 
 
Die Fledermäuse wurden in 5 Begehungen von Mai bis September 2019 erfasst (siehe 
Tabelle 1), wobei der Zeitraum in die meist von deutlich mehr Flugaktivität geprägte erste 
Nachthälfte gelegt wurde. Während dieser Nachtbegehungen wurde zudem die Zeit zum 
Erfassen von potenziell im oder am Rand des UGs brütenden Eulen genutzt. Die 
Fledermauserfassung erfolgte mittels eines Ultraschalldetektors (Fa. Petterson D240x, 
Schweden) und eines automatischen Ultraschall-Aufzeichnungsgeräts (Batlogger, Fa. 
Elekon, Schweiz), was eine Speicherung und visuelle Nachbestimmung der 
aufgenommenen Laute über das Programm BatExplorer (FW 2.1) ermöglicht. Für die 
Bewertung eines Fledermauslebensraums gibt es keine vorgegebenen Kriterien. 
Veröffentlichte Arbeiten beziehen sich meist auf die Beurteilung von Konfliktpotenzial mit 
Windenergieanlagen und dem dadurch gegebenen erhöhten Kollisionsrisiko für 
Fledermäuse. Die Beurteilung des Konfliktpotenzials des Planvorhabens wird daher in 
diesem Fall verbalargumentativ mit Bezug auf die Habitatstruktur, Quartierpotenzial oder -
befunde und das erfasste Artenspektrum vorgenommen. 
 
Die Amphibien wurden parallel zu den Brutvogel- und Fledermauserfassungen erfasst, 
wobei 2 Nachtbegehungen mit starker Taschenlampe erfolgten sowie die mehrfache 
Beprobung mit Kescherzügen und verbleibenden einfachen Reusenfallen nach (z.B.:) 
Schlüppmann (2009) oder Glandt (2011). Zum Einsatz kamen Flaschenreusen und 
Eimerreusen, die es den gefangenen Tieren ermöglichen, an Atemluft zu gelangen. Die 
Reusen wurden am darauffolgenden Tag kontrolliert, ggf. geleert und aus dem Gewässer 
entfernt.  
 
 
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die Termine der durchgeführten Kartierungen und die zu 
der Zeit vorherrschenden Witterungsbedingungen.  
 
Tabelle 1: Erfassungstermine und Witterungsbedingungen 

Kartierdurchgang Datum Temperatur 
(°C) 

Bewölkung 
(in Achteln) 

Windrichtung Windstärke (Bft) 

BV 1 31.03.2019 08°C 7/8 NW 2 

BV 2 13.04.2019 -01°C 1/8 NO 1 

BV 3 27.04.2019 10°C 8/8 W 2 

BV 4 06.05.2019 5°C 8/8 W 2 

BV 5 16.05.2019 14°C 6/8 NO 2 

BV 6 10.06.2019 14°C 8/8 NO 2 

FLM 1 15.05.2019 14°C 8/8 NO 2 

FLM 2 19.07.2019 25°C 1/8 - <1 

FLM 3 28.08.2019 22°C 5/8 - <1 

FLM 4 08.09.2019 14°C 2/8 N 1 

FLM 5 25.09.2019 16°C 3/8 S 1 
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4 Ergebnisse und Bewertung 

4.1 Brutvogelerfassung 

29 Vogelarten wurden 2019 als Brut- oder Gastvögel im Untersuchungsgebiet festgestellt. 
5 Arten, die als Brutvogel (mindestens „Brutverdacht“) bestätigt wurden, stehen mindestens 
als Art der Vorwarnliste (Kategorie V) auf der Roten Liste Niedersachsens/Tiefland West 
bzw. Deutschlands oder sind nach Bundesartenschutzverordnung in der Kategorie "streng 
geschützt". Die Ergebnisse der Brutvogelkartierung im Plangebiet sind in Abbildung 3 dar-
gestellt.  
 
Erläuterung des Begriffs „Ökologische Gilde“: Brutlebensraum-Schwerpunkt einer Art des 
 WL  - Laubwald/Mischwald 
 WN - Nadelwald 
 HO  - Halboffenland  
 O  - Offenland 
 ST  - strauch-/gebüschgeprägte Lebensräume 
 SI  - Siedlungen, stark anthropogen geprägte Lebensräume 
 GF  - Fließgewässer einschließlich der Ufergehölze 
 GS  - Stillgewässer einschließlich der Ufergehölze/-vegetation und Uferstreifen 
 
Die im Untersuchungsgebiet vorgefundenen Lebensraumtypen sind im wesentlichen Laub- 
und Nadelwald (auch um den Sportplatz und auf Siedlungsgrundstücken wachsende 
Bäume), Strauchvegetation, Offenland und Siedlung. 

Tabelle 2: Brutvogelartenliste 

Familie, 
Deutscher Artname, MhB-Kürzel 

Wissenschaftlicher  
Artname 

Status/Anzahl BP 
Im Plangebiet 

RL 
Nds/TLW/D 

BArt 
SchV 

Ökol. Gilde 

Gänse/Enten      

Stockente, Sto Anas platyrhynchos BV/1 */*/* § GF, GS 

Greifvögel      

Mäusebussard, Mb Buteo buteo BZF */*/* §§ WN, WL 

Tauben      

Ringeltaube, Rt Columba palumbus BV/2 */*/* § WL, SI 

Türkentaubem Tt Streptopelia decaocto BV/2 */*/* § SI 

Spechte      

Grünspecht, Gü Picus viridis BV/1 */*/* §§ WN, HO 

Buntspecht, Bs Dendrocopos major BV/1 */*/* § WL, WN 

Sing- und Rabenvögel      

Elster, E Pica pica BZF */*/* § HO, SI, WL 

Eichelhäher, Ei Garrulus glandarius BZF */*/* § WL, WN, SI 

Rabenkrähe, Rk Corvus corone BZF */*/* § O, HO, SI 

Blaumeise, Bm Parus caeruleus BV/1 */*/* § SI, WL 

Kohlmeise, K Parus major BV */*/* § SI, WL 

Fitis, F Phylloscopus trochilus BV/1 */*/* § WL 

Zilpzalp, Zi Phylloscopus collybita BV/2 */*/* § WL, SI 

Mönchsgrasmücke, Mg Sylvia atricapilla BV/5 */*/* § WL, SI, HO 

Gartengrasmücke, Gg Sylvia borin BV/1 V/V/* § WL, SI, HO 

Wintergoldhähnchen, Wg Regulus regulus BV/1 */*/* § WN 

Kleiber, Kl Sitta europaea BV/1 */*/* § WL, SI 

Zaunkönig, Z Troglodytes troglodytes BV/2 */*/* § SI, WL, WN 

Star, S Sturnus vulgaris BZF */*/* § WL, SI 

Misteldrossel, Md Turdus viscivorus BV */*/* § WL, SI 

Amsel, A Turdus merula BV/2 */*/* § WL, SI, ST 

Singdrossel, Sd Turdus philomelos BN/1 */*/* § WL, SI 

Rotkehlchen, R Erithacus rubecula BV/3 */*/* § WL, WN, SI 
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Familie, 
Deutscher Artname, MhB-Kürzel 

Wissenschaftlicher  
Artname 

Status/Anzahl BP 
Im Plangebiet 

RL 
Nds/TLW/D 

BArt 
SchV 

Ökol. Gilde 

Hausrotschwanz, Hr Phoenicurus ochruros BV */*/* § WL 

Gartenrotschwanz, Gr Phoenicurus phoenicurus BV/2 V/V/V § WL 

Heckenbraunelle, He Prunella modularis BV */*/* § SI, WL, ST 

Haussperling, H Passer domesticus BV/7 V/V/V § SI 

Buchfink, B Fringilla coelebs BV/2 */*/* § WL, SI 

Grünfink, Gf Carduelis chloris BV */*/* § WL, HO 

 
Erläuterungen: Schutzstatus und Gefährdung der europäischen Vogelarten, die innerhalb des UG 2019 als Brutvö-

gel oder Nahrungsgäste /Brutzeitfeststellung im Plangebiet und dem 100m-Radius erfasst wurden. 
Die Arten sind auf der Revierkarte im Anhang nach den ‚Monitoring häufiger Brutvögel in Deutsch-
land‘, den ‚MhB-Artkürzeln‘ vom Dachverband Deutscher Avifaunisten abgekürzt. Die Reihenfolge 
entspricht der aufsteigenden Euring-Nummer (s. RL BV-Arten Nds, 2015). 

 RL - Nds: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Nip-
kov 2015), D: Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Grüneberg et al. 2015), 
TLW = Rote Liste Niedersachsen Tiefland West, Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefähr-
det, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet. BNatSchG: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 
Nr. 13 BNatSchG, §§ = streng geschützte Art gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG. Unterstrichene 
Arten sind streng geschützte oder solche mit RL-Status ab Vorwarnliste. Status BV = Brutvogel, BZF 
= Brutzeitfeststellung, GV = Gastvogel, unterstrichene Arten finden sich in einer der drei Gefähr-
dungskategorien oder der Vorwarnliste der Roten Listen. 

 

4.1.1 Lebensraumbewertung 

Die Bewertung des Gebiets als Brutvogellebensraum wird angelehnt an das Verfahren von 
Behm & Krüger (2013) vorgenommen. Das Untersuchungsgebiet ist zu klein (0,14 km²), um 
es in Teilgebiete zu untergliedern, obwohl die Habitatstruktur zwischen Siedlung, Gehölzen 
und offeneren Ackerflächen stark variiert. Die Flächengröße des zu bewertenden Brutvogel-
lebensraums muss nach Behm und Krüger zwischen 80 und 200 ha liegen, um vergleich-
bare Ergebnisse zu liefern, wodurch sich der untersuchte Raum nicht nach dieser Methode 
bewerten lässt. Das Ergebnis ist demnach in Anlehnung an diese Bewertungsmethode als 
Orientierungshilfe zu verstehen. 
Bewertet wird das Vorkommen von Arten in den Gefährdungskategorien „vom Aussterben 
bedroht“ (RL 1), „stark gefährdet“ (RL 2) oder „gefährdet“ (RL 3). Auf Grundlage der Brutre-
vierzahl wird anhand der Tabelle 3 für jede Art eine Punktzahl unter Berücksichtigung der 
z.T. unterschiedlichen Gefährdungskategorien für die Roten Listen von Deutschland, Nie-
dersachsen und der betreffenden Region ermittelt. Für jede Rote Liste (Deutschland, Nie-
dersachsen, Region Tiefland West in Nds.) werden für alle Vogelarten die ermittelten 
Punktzahlen addiert. Anschließend wird die Gesamtpunktzahl durch die Größe des zu be-
wertenden Gebietes in km² (Flächenfaktor, sofern < 1km2 ist als Flächenfaktor der Wert 1 
zu verwenden) geteilt. Dieser Punktwert dient zur Einstufung des Gebietes. Für die Ermitt-
lung einer nationalen Bedeutung wird die Rote Liste Deutschlands verwendet, und entspre-
chend ist für eine landesweite Bedeutung die Rote Liste Niedersachsens maßgeblich. Bei 
Gebieten geringerer als landesweiter Bedeutung wird die regionale Rote Liste Niedersach-
sens (hier Tiefland West) herangezogen. Ein Gebiet gilt ab 4 Punkten als lokal, ab 
9 Punkten als regional, ab 16 Punkten als landesweit und ab 25 Punkten als national be-
deutendes Brutvogelgebiet.  
 
Nach der Ermittlung der Punktezahlen in Tabelle 3, wird in Tabelle 4 die Bewertung des 
Untersuchungsgebietes durchgeführt. Die Endwerte führen zur Einstufung der Bedeutung 
als Vogelbrutgebiet. Es gelten folgende Mindestwerte: 
 Rote-Liste-Regionen: 4-8 Punkte lokale Bedeutung, ab 9 Punkte regionale Bedeutung. 
 Niedersachsen: ab 16 Punkte landesweite Bedeutung 
 Deutschland: ab 25 Punkte nationale Bedeutung. 
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Die Flächengröße des zu bewertenden Brutvogellebensraums muss nach Behm und Krü-
ger zwischen 80 und 200 ha liegen, wodurch sich der untersuchte Raum nicht nach dieser 
Methode bewerten lässt. Das Bewertungsergebnis von keinem Punkt (Nur Vorwarnliste-
Arten) kann als Hinweis betrachtet werden, dass es sich beim UG um eine Fläche mit ge-
ringem Wert für seltene Vogelarten handelt. 

 

Tabelle 3: Ermittlung der Punktzahlen nach Behm & Krüger (2013) 

 Punkte 

Anzahl Brutreviere vom Aussterben bedroht 
(RL 1) 

stark gefährdet 
(RL 2) 

gefährdet 
(RL 3) 

1 10,0 2,0 1,0 

2 13,0 3,5 1,8 

3 16,0 4,8 2,5 

4 19,0 6,0 3,1 

5 21,5 7,0 3,6 

6 24,0 8,0 4,0 

7 26,0 8,8 4,3 

8 28,0 9,6 4,6 

9 30,0 10,3 4,8 

10 32,0 1,0 5,0 

jedes weitere Paar 1,5 0,5 0,1 

 

Tabelle 4: Bewertung der ermittelten Punktzahlen über den Flächenfaktor und die Einordnung in die 
Bedeutungskategorien nach Mindestwerten von Behm und Krüger (2013) 

Artname Anzahl Brutreviere 
RL 
D 

RL 
Nds. 

RL Nds. TLW Punkte1 D Punkte1 N Punkte1 TLW

N/A 0 - - - 0 0 0 

Punktwert1 

 

0 0 0 

Flächenfaktor 1 1 1 

Bedeutung - - - 

Erläuterungen: RLN: Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvogelarten (Krüger & Nipkov 
2015), RL D: Rote Liste der in Deutschland gefährdeten Brutvogelarten (Grüneberg et al. 2015), RL-
Nds TLW: Rote Liste Niedersachsen Tiefland West 

 Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet 1 = Punkte nach Behm & Krüger (2013) 

 

4.2 Fledermäuse 

Im Erfassungszeitraum in 2019 konnten 5 Fledermausarten jagend im Untersuchungsge-
biet nachgewiesen werden. Dabei konzentrierten sich die Kontakte entlang des Waldrands, 
der Schneisen und entlang der Grundstücksränder im Siedlungsbereich. In der Übersichts-
karte der registrierten Kontakte (s. Abbildung 4) ist dieses Verbreitungsmuster der meist 
über oder an Vegetation jagenden Tiere gut zu erkennen. Die Erfassung eines Kontakts ist 
nicht gleichzusetzen mit dem Nachweis eines Individuums. Häufig auf denselben Wegen 
patrouillierende schnelle Arten wie z.B. die Breitflügelfledermaus oder auch die Zwergfle-
dermaus können durch diesen Umstand hohe Kontaktzahlen in einer Erfassungsnacht er-
reichen, wobei es sich aber durchaus nur um geringe Individuenzahlen handeln kann. Die 
erfassten Arten sind im ländlichen Kulturraum weit verbreitet und zum überwiegenden Teil 
flächendeckend anzutreffen. Während der Ausflugkontrollen wurden keine Hinweise auf 
Quartierstandorte baum- oder gebäudebewohnender Fledermäuse innerhalb des UG fest-
gestellt. Der Baumbestand des UG ist mit Ausnahmen am Waldrand überwiegend jung und 
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vital, das heißt ohne Ausfaulungen und Rindenspalten, die geeignete Fledermausquartiere 
darstellen. Es gibt aber Spechte und Spechthöhlen im UG (s. Abbildung 11). 

Tabelle 5: Artenspektrum der im UG erfassten Fledermausarten und deren Schutzstatus 

Art, Schutzstatus und Artkürzel Zugaspekt Quartiere in Jagdhabitat 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: 3, Nds.: 2 
Nnoc 

Ziehende 
Art 

Höhlen in alten, großen Bäumen 
(Spechthöhlen), Winterquartiere 
oft in großer Entfernung in großen 
Baumhöhlen, Spalten an 
Gebäuden und Brücken oder an 
der Decke von Höhlen 

jagt schnellfliegend 
hoch und kaum 
strukturgebunden über 
Wäldern, Gewässern, 
Halboffenland 

Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: V, Nds.: 2 
Eser 

Ortstreue 
Art Sommer wie Winter in Spalten, 

in/an Gebäudedächern, Scheunen 

jagt großräumig 
strukturgebunden, 
Wallhecken, 
Waldränder, Siedlungen 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
FFH Anhang IV, RL D: -, Nds.: 3 
Ppip 

Ortstreue 
Art Sommer wie Winter in Spalten, 

in/an Gebäuden, Scheunen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
FFH Anhang IV, Rote Liste D: G (gefährdete 
wandernde Art), NDS: 2 
Pnat 

Ziehende 
Art 

Sommerquartiere in Spalten in 
Bäumen, Spechthöhlen, 
Fledermauskästen, 
Winterquartierein Baumhöhlen, 
Holzstapeln und Gebäuden 

Halboffenland, 
Siedlungen, 
strukturgebunden, 
vegetationsnah 

Bartfledermäuse (Myotis 
brandtii/mystacinus) 
FFH Anhang II und IV (brandtii), RL D: 2, 
Nds.: 2; FFH Anhang IV (mystacinus), Nds.: 
2 RL D: 3, Nds.: 2 
Mbart 
 

Ortstreue 
Arten Sommerquartiere in Baumhöhlen 

oder Fledermauskästen (brandtii) 
oder auch in Spalten an 
Gebäuden (mystacinus), 
Winterquartiere vorwiegend in 
Stollen und Höhlen 

Akustisch schwer 
voneinander trennbar, 
Jagdflug beider Arten ist 
strukturgebunden, 
vegetationsnah, oft 
gewässernah 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
FFH Anhang IV, RL D: *, Nds.: 3 
Mdau 

Kurze 
Zugstrecken 

Sommerquartiere in Baumhöhlen 
oder Fledermauskästen, 
Winterquartiere vorwiegend in 
Stollen, Kellern, Höhlen und 
Bunkeranlagen 

Meist Jagdhabitate 
an/über Wasser, 
seltener in 
baumbestandenen 
Flächen oder 
Feuchtwiesen 

 Erläuterungen: D: BfN, 2009, Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Nds: Heckenroth et 
al., 1991, Rote Liste Niedersachsen.  

 Gefährdungsgrad: 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, * = ungefährdet 

4.3 Amphibien 

Die Kescherzüge erbrachten den Nachweis von adulten Teichmolchen und Teichfröschen 
sowohl im Bereich des Angelteichs als auch im Bereich des Gelshofgrabens. Es ließen sich 
Laichballen des Grasfrosches und Laichschnüre der Erdkröte im Frühjahr nachweisen. 
Die Verwendung einer Flaschenreuse nach Schlüppmann erbrachte den Nachweis von 
Kaulquappen des Grasfroschs (Rana temporaria) und Jungtieren des Teichfroschs. Insbe-
sondere der stark mit Unterwasservegetation bewachsene Graben ist für Amphibien als 
Fortpflanzungsgewässer geeignet (s.Abbildung 5).  
 

Tabelle 6:  Ergebnisse der Amphibienerfassung und deren Schutzstatus 

Deutscher  
Artname 

Wissenschaft-
licher Artname 

Status RL Nds RL D BNatSchG Verantwort-
lichkeit D 1 

Erdkröte Bufo Bufo Reproduktions-
nachweis 

- - § nein 

Grasfrosch Rana temporaria Reproduktions-
nachweis 

- - § nein 

Teichfrosch Pelophylax kl 
esculentus 

Anwesenheit Jung-
tiere, Alttiere 

- - § ja 

Teichmolch Lissotriton vulga-
ris 

Anwesenheit Alttie-
re im Wasserkleid 

- - § nein 

 Erläuterung: RL Nds = Podloucky & Fischer (2013), RL D = Kühnel et al. (2009) 
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 BNatSchG: § = besonders geschützte Art gemäß § 7 (2) Nr. 13 BNatSchG  
1 = Verantwortlichkeit: Art von gemeinschaftlichem Interesse, die Gegenstand von Verwaltungsmaß-
nahmen sein kann (FFH-Anhang V) 

4.3.1 Bestands- und Lebensraumbewertung 

Der Amphibienbestand erreicht aufgrund des Fehlens von Rote-Liste-Arten bzw. von sehr 
großen Beständen nach Fischer & Podloucky (1997) nur die unterste von vier Bedeutungs-
stufen: „Vorkommen mit Bedeutung für den Naturschutz“. 
Der Teich entspricht dem Biotoptyp "Antropogenes naturnahes Stillgewässer mit Verlan-
dungszone" und steht somit unter gesetzlichem Biotopschutz nach § 30 BNatSchG und  
§ 24 Abs. 2 NAGBNatSchG. Geschützt wird bereits durch Gesetz jede Fläche, die die 
Merkmale eines der in den Landesgesetzen aufgeführten Biotoptypen erfüllt. 
Dabei greift der Schutz beim tatsächlichen Vorliegen eines erhaltenswerten Biotops. Verbo-
ten sind alle direkten und indirekten Einwirkungen, die zu einer erheblichen oder nachhalti-
gen Beeinträchtigung der bezeichneten Biotope führen können. Eine erhebliche Beeinträch-
tigung ist gegeben, wenn eine Handlung nach den Umständen des Einzelfalls geeignet ist, 
Einzelelemente oder das Wirkungsgefüge von Natur und Landschaft zu stören oder zu 
schädigen; eine nachhaltige Beeinträchtigung liegt dann vor, wenn sie nicht nur vorüberge-
hende, sondern dauerhafte Wirkungen auslösen kann. Ausnahmen oder Befreiungen für 
beeinträchtigende Maßnahmen können nur von den zuständigen Naturschutzbehörden 
erteilt werden. 

Beschreibung der Wirkfaktoren  

 Baumfällungen und Rodungsarbeiten 
Die Vorbereitung der Fläche erfordert baubedingt Gehölzumwandlung. Wenn Gehölze 
entfernt werden müssen, bedeutet das für dort lebende Tiere den Totalverlust des Le-
bensraums und ggf. die Gefahr von Verletzung und Tötung von Individuen. 

 Bodenentnahmen, Abgrabungen, Aufschüttungen 
Die Einrichtung eines Baugebiets erfordert baubedingt umfassende Bodenarbeiten für 
Versiegelung, Straßenbau, Drainage und Ausschachtungen. Bodenveränderungen 
können großen Einfluss auf die Habitatqualität für Insekten haben, die die Nahrungs-
grundlage der meisten Vögel, Fledermäuse und Amphibien bilden. 

 Erschütterungen 
Erschütterungen durch Maschinen und Fahrzeuge während der Bau- und Betriebszeit 
haben durch Scheuchwirkung einen Effekt auf die Biotopqualität. 

 Licht 
Mit Störungen durch Licht (Beleuchtung von Fahrzeugen, Baumaschinen, Straßenbe-
leuchtung) ist bau- wie anlagebedingt zu rechnen. 

 Schallemissionen 
Es kommt bau- wie alltagsbedingt zu Lärmbelastungen durch Baustellenfahrzeuge, Ar-
beitsmaschinen und private KFZ, die sich negativ auf störungsempfindliche Tierarten im 
nahen Umfeld auswirken können. 

 Visuelle Reize 
Die Anwesenheit von Menschen in der Nähe von möglichen Nahrungs- oder Vermeh-
rungsstätten störungsempfindlicher Arten bedeutet meist ein Unterlaufen der Fluchtdis-
tanzen dieser Arten und eine dauerhafte Scheuchwirkung. Diese Auswirkungen beste-
hen während der Bauzeit wie auch anlagebedingt.  
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5 Rechtliche Grundlagen 

Artenschutzrechtliche Verbote 
Die planungsrelevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote sind in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formuliert. Danach ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschä-
digen oder zu zerstören; 
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Er-
haltungszustand einer lokalen Population einer Art verschlechtert; 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen 
der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben 
im Sinn des § 18 Absatz 2 Satz 1, die die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-
lässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: 
Sind in Anhang IV a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-
ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 
2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick 
auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen 
das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. Falls erforderlich, können auch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in An-
hang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entspre-
chend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
führung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Ver-
marktungsverbote vor. 
Anwendungsbereich 
Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Artenschutz unterscheiden zwischen 
besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten. Alle streng geschützten Arten 
sind zugleich als deren Teilmenge auch besonders geschützte Arten. Welche Arten zu den 
besonders geschützten oder den streng geschützten gehören, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 
14 BNatSchG geregelt. 
 
Besonders geschützte Arten: 
a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des 
Rates vom 09.12.1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzen-
arten durch Überwachung des Handels (Abl. L 61 vom 03.03.1997, S. 1, L 100 vom 
17.04.1997, S. 72, L 298 vom 01.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.04.2006, S. 26), die zuletzt 
durch die Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 08.04.2008, S. 3) geändert wor-
den ist, aufgeführt sind, 
b) nicht unter Punkt a) fallende 
aa) Tier und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,  
bb) europäische Vogelarten, 
c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt 
sind; 
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Streng geschützte Arten: 
besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 
b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 
c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  
aufgeführt sind; 
Den einheimischen europäischen Vogelarten kommt im Schutzregime des § 44 Abs. 1 
BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den 
besonders geschützten Arten; hinsichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den 
streng geschützten Arten gleichgestellt. Weiter sind einzelne europäische Vogelarten über 
die Bundesartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 als streng 
geschützte Arten definiert. 
 
Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht zuständigen 
Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zugelassen 
werden. Dies ist u.a. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
sozialer oder wirtschaftlicher Art möglich. 
Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 
gegeben sind und sich der Erhaltungszustand einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 
Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. 

6 Beurteilung der zu erwartenden Beeinträchtigungen der Arten des An-
hangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie aller anderen Vogelarten 
und Fledermausarten 

Im Interesse eines effektiven Artenschutzes ist es gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 verboten, wild 
lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören. Die Erheblichkeit ist erreicht, sobald sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert. Dies ist der Fall, wenn durch die Störung 
der Bestand oder die Verbreitung von Anhang IV-Arten bzw. europäischen Vogelarten 
nachteilig beeinflusst wird. Zu berücksichtigen sind daher auch Handlungen, die Vertrei-
bungseffekte bewirken oder Fluchtreaktionen auslösen. Weitere für die Planung zu berück-
sichtigende, streng geschützte Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie wurden neben Vö-
geln, Fledermäusen und Amphibien im Rahmen dieser Untersuchung nicht betrachtet. 
Unter Berücksichtigung verschiedener Gefährdungskriterien und der speziellen Habitatan-
sprüche werden im Rahmen der UsaP die Arten der oben aufgeführten Tiergruppen ermit-
telt, die hinsichtlich der Verbote des § 44 BNatSchG zu prüfen sind. Dabei werden beson-
ders wie auch streng geschützte Arten nach ihren Brut-Lebensraumschwerpunkten zu öko-
logischen Gilden zusammengefasst. Im Fall des Vorkommens von streng geschützten oder 
Rote-Liste-Arten sind diese in der Gildenbeschreibung zusätzlich hervorgehoben. Folgende 
Kriterien werden angewendet, um diese näher zu betrachtenden Tierarten auszuwählen: 
• aktuelles nachgewiesenes Vorkommen von streng geschützten oder Rote-Liste-

Arten im Untersuchungsgebiet.  
• Wirkungsbetroffenheit von Brutvorkommen bzw. Reproduktion im nahen Umfeld des 

Eingriffsbereichs. 
Es werden jene Arten näher betrachtet, die im UG mit mindestens Brutverdacht-Status 
nachgewiesen wurden und/oder die von den Wirkfaktoren direkt betroffen sein können.  
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• Gefährdung 
Folgende Arten sind detailliert zu betrachten: 
 Fledermäuse als ausnahmslos streng geschützte Arten, 
 Vogelarten, die in einer Gefährdungskategorie der Roten Liste von Niedersachsen bzw. 

der regionalisierten Liste des Tieflands West sind (RL 0, 1, 2, 3 nach Krüger et al. 8. 
Fassung Stand 2015), 

 Vogelarten, deren Erhaltungszustand als ungünstig bis unzureichend oder ungünstig 
bis schlecht einzustufen ist, 

 Koloniebrüter, 
 Vogelarten, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die Deutschland in hohem Ma-

ße verantwortlich ist, sobald eine Rechtsverordnung nach § 54 BNatSchG vorliegt. 
Für alle anderen Vogelarten gilt, dass eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung 
bei Einhaltung der empfohlenen Vermeidungsmaßnahmen wegen ihrer weiten Verbreitung, 
der fehlenden Gefährdung und des daher anzunehmenden günstigen Erhaltungszustandes 
nicht zu vermuten ist. 
 Amphibien als besonders geschützte Arten mit potenziellem Reproduktionsvorkommen 

sobald Gewässer vom Planvorhaben berührt werden. 

6.1  Brutvogelarten 

Die Beurteilung erfolgt für zusammengefasste Gruppen von Arten gleicher 
Habitatansprüche (ökologische Gilden) mit unterschiedlichem Schutzstatus für die im UG 
vorkommenden Habitate (siehe Spalte ökologische Gilde in Tabelle 2). Die Betrachtung 
erfolgt innerhalb einer Gilde auch für die Rote-Liste- und streng geschützten Arten, da die 
Lebensraumansprüche und die durch das Vorhaben zu erwartenden Auswirkungen 
artübergreifend nahezu identisch sind. 
 
Gehölzbewohnende Arten (WL, WN)  
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an oder in 
Gehölzen sowie ihre Niststätten direkt in oder an Bäumen oder innerhalb der 
Strauchschicht oder am Boden von Wald oder an Waldrändern haben. In dieser Gilde wird 
auch die Rote-Liste (inkl. Vorwarnliste)-Art Gartenrotschwanz (Nds:V/TLW: V) 
mitbetrachtet. 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: nachgewiesen (Artenspektrum s.Tabelle 2). 
Der zum großen Teil junge Gehölzbestand im Untersuchungsgebiet mit lockerem, von 
wenig Altbaumbestand durchsetzten Wald bietet ein geeignetes Nahrungshabitat sowie 
Schutz- und Nistgelegenheiten für die meisten der häufigen gehölzbewohnenden 
Vogelarten. Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird als gut eingeschätzt. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben werden laut Plan notwendigerweise Gehölze entfernt.  
Alle erfassten Arten (auch die Rote-Liste-Art) sind sogenannte "Allerweltsarten", die 
aufgrund ihrer wenig spezialisierten Ansprüche im ländlichen Landschaftsraum weit 
verbreitet sind. Ihre artspezifisch geringe Empfindlichkeit gegenüber den Auswirkungen des 
Vorhabens lässt keine signifikanten Auswirkungen auf die jeweiligen Erhaltungsziele der 
lokalen Population entstehen. Die ökologische Funktionalität der betroffenen 
Fortpflanzungsstätten bleibt lokal und im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Baumfällarbeiten müssen außerhalb der 
Hauptbrutzeit von baumbrütenden Vogelarten, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. 
September ausgeführt werden. 
Außerdem müssen als kurzfristiger Ausgleich für den Verlust potenzieller Brutplätze von 
Höhlenbrütern für die zu fällenden Bäume insgesamt 10 Höhlenbrüternistkästen (5 Kästen 
Kohlmeise/Kleiber, Schlupflochdurchmesser 32 mm und 5 Kästen Blaumeise/Sumpfmeise, 
Schlupflochdurchmesser 26 mm) in der Umgebung (etwa 50 - 100 m Abstand zum Baufeld) 
angebracht werden. Es muss darauf geachtet werden, dass die Kästen den jeweiligen 
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Bedürfnissen der Arten entsprechen. Um die Funktionalität der Kästen zu gewährleisten 
müssen diese außerdem jährlich gewartet werden und Effizienzkontrollen nach einem, zwei 
und fünf Jahren durchgeführt werden. 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind baubedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung, Lichtemissionen und optische 
Störreize zu erwarten. Erhebliche Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen 
können aber aufgrund der geringen Empfindlichkeit dieser Arten und der bestehenden 
Gewöhnung durch die unmittelbare Nähe zum bestehenden Wohngebiet ausgeschlossen 
werden. Aufgrund des Angebots an Gehölzen in angrenzenden Bereichen und durch die 
bestehende Gewöhnung an menschliche Nähe und das Geschehen in einem Wohngebiet 
ist eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen Population aber nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Strauch und Gebüsch bewohnende Arten (ST)  
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an oder in 
Sträuchern und/oder verstrauchten Gräben sowie ihre Niststätten am Boden oder im Geäst 
von Hecken und Büschen im Umfeld sonst offener Flächen haben. In dieser Gilde wird 
auch die Rote-Liste (inkl. Vorwarnliste)-Art Gartengrasmücke (Nds:V/TLW: V) mitbetrachtet.  
 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: nachgewiesen (Artenspektrum s.Tabelle 2) 
Die Strauchbestände, Gebüsche und Hecken im UG bieten diesen Arten gute Bedingungen 
für Niststätten und insektenreiche Staudenflur- und Strauchvegetation zur Nahrungssuche. 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird wegen des abwechslungsreichen 
Angebots offen oder im Zusammenhang mit Wald wachsender Strauchvegetation als gut 
eingeschätzt. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben wird die Strauchvegetation innerhalb des überplanten Bereichs 
beseitigt. Hierdurch können potenzielle Brutstätten verlorengehen und Individuen verletzt 
oder getötet werden. Die Arten sind im Landschaftsraum jedoch verbreitet, so dass sich die 
Verluste von potenziellen Brutstätten bei Einhaltung der Empfehlungen zur Vermeidung von 
Verbotstatbeständen nicht signifikant auf die jeweiligen Erhaltungsziele der lokalen 
Population auswirken. Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten 
bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Fällungs- und Rodungsarbeiten werden 
außerhalb der Hauptbrutzeit von Vögeln, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. 
September durchgeführt. 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung und optische 
Störreize zu erwarten. Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen können aber 
aufgrund der geringen Empfindlichkeit der angetroffenen Arten gegenüber anthropogenen 
Störungen und der bestehenden Gewöhnung durch die unmittelbare Nähe zum 
bestehenden Wohngebiet ausgeschlossen werden. Aufgrund des Angebots an Sträuchern 
und wegesäumenden Gehölzen in angrenzenden Bereichen ist eine erhebliche 
Beeinträchtigung der lokalen Population nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Siedlungsraum bewohnende Arten (SI)  
Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt in oder an 
Gebäuden haben. Typischer Vertreter ist hier, neben den nicht gefährdeten Arten Dohle 
und Hausrotschwanz, der Haussperling (Nds:V/TLW: V) als obligat an Gebäude gebundene 
Art. Der Brutverdacht konnte hier im Bereich der Siedlungshäuser mehrfach 
ausgesprochen werden. 
Verbreitung im Untersuchungsgebiet: nachgewiesen  
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Vor allem Siedlungsgebäude älterer Baujahre bieten diesen Arten gute Bedingungen. An 
Gebäuden aus der Zeit nach der Jahrtausendwende sind Oberflächen und Dachabschlüsse 
meist glatt und frei von Spalten. 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Das Vorhaben wird auf die bestehende Siedlung keine maßgebliche Auswirkung haben, 
was daher einen signifikanten Einfluss auf die jeweiligen Erhaltungsziele der lokalen 
Population ausschließt. Die ökologische Funktionalität der betroffenen 
Fortpflanzungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Keine.  
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Es sind geringe bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Verlärmung und 
optische Störreize zu erwarten. Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen sind 
wegen der Gewöhnung an die bestehende Bebauung des angrenzenden Wohngebietes 
unwahrscheinlich, können aber nicht ausgeschlossen werden. Unter Einhaltung der 
Vermeidungshinweise in Kapitel 7 ist eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen 
Population nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 

6.2 Fledermausarten 

Alle europäischen Fledermausarten sind nach Bundesnaturschutzgesetz und Bundesarten-
schutzverordnung in der höchsten Schutzkategorie als „streng geschützte Arten“ eingestuft. 
Im Interesse eines effektiven Artenschutzes ist es gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 verboten, wild 
lebende Tiere der streng geschützten Arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören. Der Schutzstatus der einzelnen 
Arten ist in der Tabelle 5 zu entnehmen. 
Die Anzahl von Fledermauskontakten und -arten je Nacht war im Vergleich mit anderen 
Untersuchungsgebieten in 2019 hoch. Die meisten erfassten Kontakte waren Fledermäuse, 
die auf Jagd entlang der Gehölze flogen. Das Artenspektrum ist typisch für das Tiefland 
West. Die Arten sind im ländlichen Kulturraum weit verbreitet und flächendeckend anzutref-
fen. Während der Ausflugkontrollen wurden keine Hinweise auf Quartierstandorte innerhalb 
des UG festgestellt. 
 
Die Gruppe der an Gebäude als Quartier gebundenen Fledermäuse: Breitflügelfleder-
maus (Eptesicus serotinus, Kürzel: Eser) und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus, 
Kürzel: Ppip) 
Breitflügelfledermaus - Bestandssituation: mäßig häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): 
gleichbleibend. Die bevorzugten Jagdgebiete dieser Fledermausart werden durch struktur-
gebende Elemente im halboffenen Land wie Waldkanten, Alleebäume, Wallhecken vor 
Grün- oder Ackerland bevorzugt in der Nähe von Gewässern gebildet. Gärten in Siedlun-
gen sind für diese Arten ebenfalls attraktive Jagdreviere und bieten Gelegenheit, in Dach-
stühlen und Spalten von Verkleidungen Quartierraum zu finden. Mit bis zu 16 km2 ist das 
Jagdrevier dieser Art relativ groß. 
Zwergfledermaus - Bestandssituation: sehr häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): 
gleichbleibend. Die bevorzugten Jagdgebiete dieser kulturfolgenden Fledermausart werden 
ebenfalls durch strukturgebende Elemente im halboffenen Land wie Waldkanten, aufgelich-
tete Mischwaldbestände in der Nähe von Grün- oder Ackerland bevorzugt in der Nähe von 
Gewässern gebildet. Gärten in Siedlungen sind für diese Arten ebenfalls attraktive Jagdre-
viere und bieten Gelegenheit, in Spaltenverstecken von Verkleidungen oder Holzdachstüh-
len Quartierraum zu finden.  
 
Die Versiegelung von Fläche und das Umwandeln von Gehölzen kann den Verlust von at-
traktiven Jagdrevieren bedeuten, in deren Nähe ein hohes Insektenaufkommen ist.  
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Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben werden mögliche Jagdhabitate über Flächen und an/über Gehölzen in 
umgrenztem Umfang verschwinden. Die Jagdgebiete Teich und Graben werden vom Vor-
haben nicht berührt. Die Arten sind im ländlichen Raum wie diesem durch Wallhecken und 
Sträucher unterbrochenen Grünland- und Ackerflächen häufig anzutreffen. Die ökologische 
Funktionalität der Fortpflanzungs- und Nahrungsstätten bleibt im lokalen und räumlichen 
Zusammenhang gewahrt. 
Konfliktvermeidende Maßnahmen erforderlich: keine 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Von einer Störung durch baubedingte Beeinträchtigungen wie Lärm und visuelle Effekte wie 
Lichtemissionen kann in einem geringen Maße ausgegangen werden. Von einer Störungs-
wirkung auf angrenzende Flächen ist nicht auszugehen. Aufgrund des Angebots an Grün- 
und Offenland, Hecken und Gehölzen in angrenzenden Bereichen ist eine signifikante Be-
einträchtigung der lokalen Population daher nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 
Die Gruppe der an Bäume als Quartier gebundenen Fledermäuse: Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula, Kürzel: Nnoc) 
 
Großer Abendsegler - Bestandssituation: mäßig häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): 
gleichbleibend. Der Große Abendsegler hat von allen im UG vorkommenden Arten den 
größten Aktionsradius. Jagdreviere können bis zu 15 km von den Wochenstuben oder 
Sommerquartieren entfernt sein. Es dienen alte, große Bäume als Quartier und Balzstätte. 
Dabei sind vor allem bei allen baumhöhlenbewohnenden Arten die Tagesquartiere keine 
konstante Größe, sondern werden in gewissen Abständen gewechselt. Die Beziehung zwi-
schen Tagesquartier und Jagdhabitat kann also dynamisch sein und sich im Jahresverlauf 
ändern. Der Große Abendsegler zieht im Herbst in Überwinterungsquartiere, die räumlich 
über mehrere hundert bis über tausend Kilometer von den Sommerquartieren entfernt lie-
gen können. Da diese Art auch ihre Sommerquartiere nur in ausreichend großen Baumhöh-
len älterer Bäume bezieht, sind Quartierstandorte auf Alt- Uraltbäume beschränkt. Solcher-
art Quartierstätten sind im UG nicht vorhanden, und es konnte keine Quartiernutzung 
nachgewiesen werden. Die im UG überplanten Bäume sind durchweg zu jung, um Höhlen 
aufzuweisen, die der Art als Quartierstätte ausreichen. Sie erreichen selten größere Brust-
höhendurchmesser als 50 cm und es waren trotz vorhandener Spechthöhlen keine ausrei-
chend großen Höhlen auszumachen. 
Bartfledermäuse - Bestandssituation: stabile mittelhäufige Arten, wobei die seltenere M. 
brandtii gebietsabhängig etwa im Verhältnis von 1:9 zur M. mystacinus vorkommt (Dietz et 
al. 2007). Bestandstrend (kurzfristig): unbekannt. Die bevorzugten Jagdgebiete dieser Fle-
dermausarten werden durch strukturgebende Elemente im halboffenen Land wie Waldkan-
ten, aufgelichtete Mischwaldbestände in der Nähe von Grün- oder Ackerland bevorzugt in 
der Nähe von Gewässern gebildet. Gärten in Siedlungen sind für diese Arten ebenfalls at-
traktive Jagdreviere und bieten Gelegenheit, in Spaltenverstecken von Verkleidungen oder 
Holzdachstühlen Quartierraum zu finden. Die Situation stellt sich ähnlich dar wie beim Gro-
ßen Abendsegler: Der Baumbestand des UG ist größtenteils zu jung, um geeignete Quar-
tierstätten bieten zu können. Die Rinde der Bäume ist noch glatt und es gibt wenig Berei-
che, in denen sich Höhlungen oder Spaltenverstecke bilden konnten. Spechthöhlen von 
allgemein häufigen Arten wie dem Buntspecht waren im UG allerdings vorhanden. 
Rauhautfledermaus - Bestandssituation: häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): gleich-
bleibend. Die Rauhautfledermaus gilt als typische Waldart, die in strukturreichen Land-
schaften mit einem hohen Wald- und Gewässeranteil vorkommt. Besiedelt werden Laub- 
und Kiefernwälder gern in den Niederungen größerer Flüsse. Als Jagdgebiete werden vor 
allem insektenreiche Waldränder, aber auch Siedlungen angenommen. Als Sommer- und 
Paarungsquartiere werden Spaltenverstecke an Bäumen bevorzugt, die meist im Wald oder 
an Waldrändern in Gewässernähe liegen. Genutzt werden Baumhöhlen, Fledermauskäs-
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ten, Jagdkanzeln, seltener auch Holzstapel oder waldnahe Gebäudequartiere in Verklei-
dungen oder Holzdachstühlen. Rauhautfledermäuse legen vergleichsweise große Strecken 
(bis 8 km) zwischen den Sommerquartieren und ihren Jagdgebieten zurück. Daher kann 
davon ausgegangen werden, dass die nur spät im Herbst erfassten Exemplare ihre Quar-
tiere auch in weiter entfernt liegenden Waldgebieten haben bzw. sogar während der Wan-
derung zu den Winterquartieren das UG querten. 
Wasserfledermaus - Bestandssituation: häufige Art, Bestandstrend (kurzfristig): steigend. 
Besiedelt werden Laub- und Kiefernwälder gern in der Nähe von Gewässern. Als Jagdge-
biete werden vor allem insektenreiche Gewässer(ufer) und Waldränder genutzt. Als Som-
mer- und Paarungsquartiere werden Bereiche bevorzugt, die meist im Wald oder an Wald-
rändern in Gewässernähe liegen. Genutzt werden Baumhöhlen und Fledermauskästen. 
 
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG 
Durch das Vorhaben werden anteilig Jagdhabitate über Flächen und Leitlinien in Form von 
Strauch-Baumhecken verschwinden. Der Baumbestand im UG ist vom Vorhaben zu erheb-
lichem Teil überplant, was potenziell die Zerstörung von Quartieren und die Verletzung und 
Tötung von Individuen bedeuten kann. Die Arten sind in einem ländlichen Siedlungsraum 
wie diesem häufig anzutreffen. Die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Nah-
rungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Baumfällarbeiten sollen während der Wo-
chenstubenzeit zwischen April und Juli grundsätzlich ausgeschlossen werden und müssen 
in der Zeit von Oktober bis März erfolgen. Zudem sollen neue, hier nicht entdeckte potenzi-
elle Fledermausquartiere in Form von Höhlen oder Stammöffnungen mindestens vier Wo-
chen vor Beginn von Fällarbeiten und vor Beginn der Überwinterungszeit mittels Steigmög-
lichkeiten und Endoskopkamera durch Sachverständige Betrachtung auf Quartiere unter-
sucht und gegebenenfalls verschlossen werden. Bei Befund sind Fällarbeiten auszusetzen, 
und nach Rücksprache mit der zuständigen Naturschutzbehörde ist ggf. die Erteilung einer 
Befreiung von artenschutzrechtlichen Verboten zu beantragen. Außerdem müssen, als 
kurzfristiger Ausgleich für den Verlust potenzieller Quartierstätten für zu fällende Bäume 
insgesamt 5 Fledermauskästen (Sommerquartiere, wartungsfreie Flachkästen) an Bäumen 
der direkten Umgebung angebracht werden (etwa 50 - 100 m Abstand zum Baufeld). Es 
muss darauf geachtet werden, dass die Kästen den jeweiligen Bedürfnissen der Arten 
entsprechen. Um die Funktionalität der Kästen zu gewährleisten müssen diese außerdem 
jährlich gewartet werden und Effizienzkontrollen nach einem, zwei und fünf Jahren 
durchgeführt werden. 
 
Prognose des Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
Von einer Störung durch bau- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen wie Lärm und visu-
elle Effekte kann in einem geringen Maße ausgegangen werden. Von einer Störungswir-
kung auf angrenzende Flächen ist nicht auszugehen. Aufgrund des Angebots an Gehölzen 
in der Nähe von Grün- und Offenland in angrenzenden Bereichen ist eine signifikante Be-
einträchtigung der lokalen Population daher nicht zu befürchten.  
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 

6.3 Amphibien 

Die Beeinträchtigung der betrachteten Artenfamilie wird nach ihrer Qualität, Intensität (z.B. 
vollständiger Funktionsverlust der Lebensstätten) und der räumlichen Ausdehnung be-
schrieben und anschließend im Hinblick auf die Erheblichkeit der Beeinträchtigung bewer-
tet.  
Prognose der Schädigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 Abs. 5 BNatSchG: 
Durch das Vorhaben geht keine unmittelbare Gefahr wie durch ein Verfüllen des Grabens 
oder das Entfernen der Ufervegetation im bzw. am und um das Gewässer herum aus. Nach 
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Plan verbleibt ein vier Meter breiter Grünstreifen neben dem Graben an der westlichen 
Grenze des Plangebiets. Es muss nicht von einer Gefährdung der Individuen der erfassten 
Arten durch die Umsetzung des Vorhabens ausgegangen werden. Baubedingte Individuen-
verluste können minimiert werden, wenn die folgende Vorgabe eingehalten wird. 
Erforderliche konfliktvermeidende Maßnahmen: Baufeldvorbereitung außerhalb von Laich-
zeit und Jungtierabwanderung aus den Gewässern (März bis August) 
 
Prognose der Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG  
 
Von einer Störung durch baubedingte Beeinträchtigungen wie Lärm und visuelle Effekte wie 
Lichtemissionen kann in einem geringen Maße ausgegangen werden. Von einer Störungs-
wirkung auf angrenzende Flächen ist nicht auszugehen. Eine signifikante Beeinträchtigung 
der lokalen Population ist nicht zu befürchten. 
Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 
 

7 Fazit und Empfehlungen 

Die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Amphibien 
Unter Betrachtung der Situation in 2019 ist das Vorhaben im Bereich des Plangebiets am 
Bramweg in Bawinkel, die geplante Ausweisung eines Baugebiets, ein geringer Eingriff in 
das bestehende Ökosystem der ansässigen europäischen Vogel- und Fledermausarten 
sowie der ansässigen Amphibien.  
Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist das Vorhaben unter Beachtung der in den jeweiligen 
Artengilden beschriebenen Empfehlungen nicht als bedenklich einzustufen.  
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass für die im UG angetroffenen europäischen Vo-
gelarten wegen ihrer Anpassungsfähigkeit besonders bei den meist landesweit günstigen 
Erhaltungszuständen der sog. „Allerweltsarten“ bei Eingriffen nicht mit populationsrelevan-
ten Beeinträchtigungen zu rechnen ist und somit nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 
Nr. 2 und 3 BNatSchG verstoßen wird. Das allgemein für alle Vogelarten gültige Tötungs-
verbot gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann durch die folgenden Vermeidungsmaß-
nahmen eingehalten werden. Im Folgenden sind das: Einhaltung der Fristen gemäß § 39 
Abs. 5 BNatSchG (Stand 01.März 2010) für notwendige Fällungs- und Rodungsarbeiten 
(Verbot vom 1. März bis 30. September). 
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9 Anhang 

 
Abbildung 3: Bestand Brutreviere und Brutzeitfeststellungen. Artkürzel s. Tab. 2.  

 Rot: Brutnachweis, Gelb: Brutverdacht, Grün: Brutzeitfeststellung bzw. Gastvogel. 
Quelle Satellitenbild: Verändert nach LGLN Geobasisdaten © 2017 

UG BBP 35 „Bramweg“ 
Brutvogelreviere 
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Abbildung 4: Fledermauskontakte 2019 Legende: Erfassungstermine nach Farben markiert. Artkürzel siehe 

Tabelle 5. Quelle Satellitenbild: Verändert nach LGLN Geobasisdaten © 2017 
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Abbildung 5 Blick auf die Planfläche von Südwesten - Mahdgrünland und Waldrand. Der umgebende Baumbe-

stand ist überwiegend jung. 

 
Abbildung 6 Plangebietsgrenze im Osten: Der Bramweg in Bawinkel. 
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Abbildung 7 Waldstück mit Unterholz und junger Kulturanpflanzung. 

 
Abbildung 8 Teich im Westen des UG. 
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Abbildung 9 Waldstruktur: Lockerer Lärchenforst mit säumender Strauchvegetation. 

 
Abbildung 10 Fußballplatz im Norden des UG. 
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Abbildung 11 Spechthöhle in der Lärchenanpflanzung. 



Anlage 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan Nr. 35 

„Bramweg“, 

der Gemeinde Bawinkel 

 

- Orientierende Baugrunduntersuchung - 
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